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Erste KbtheUnng.

I.
Das A

mit folgendem Eingang:

„ v e I,oo ^uoä a<1 opisLopsililm boati ?etri pi imi pastori»
,/eee!e8iae 8anet0rum^uo »postolorum prineipi» <zuo6 eon8true-
„tum L8t infra oppilliim 8alxnl>r<:n in pa^a ^odaaeengiunr 8U-
,/pra üuvinm i^onta nui alio nomine voeatur Lalsaena. uni
/,et 6ominu8 HroäbLrtu3 6pi8eopu8 ätglie eonle88or uugenm
i/8oeÜ8 recsnie8«it. et inibì tra6itum luit, et ubi pr iest vene-
„rabili8 vir per clivinam mi8erieoräi2M et meroeäe domini
„n«8tri baroli exee1lentÌ88Ìmi reF«8 ^.rn epÌ8eopU3."

Unmittelbar hierauf folgen die herzoglichen Wohlthäter mit
ihren Schankungen: ^

§. ?riluum ^ll'lliem traäillit I'neoäo 6ux prsüietum oppi-
6nm. Llmul^ue ca8trilm Luperiorem (lumino Hro6berto oum
terminÌ8 6enominati8 eto. z. 8ueeellente vero Lüo eju81'lieoü-
borto 6uee yui tracliciit villulam nunoiipanto IlziilinFa eto
8. 8neee88ar namque üliil8 eiu8 N u o b o r t U 8 ^ux tra6lält
in pgFo rotklF^ve ete. §. ?08t.Iiun<) extitit O t i l o aux gui
traäiäit in xa^o isana^avs viila nuncu^guts metnmunlläiw eto.
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§. ?o8t unne vero 8ueos88Ìt L!lN3 ejus l ' a g g i ! o ^ux ^ui

tra<li6it in PIF0 ton2F2vy villa nuueiipllnto poti set.

Die ersten drei herzoglichen Wohlthäter sind Vater, Sohn
und Enkel und somit erscheint hier unstreitig derjenige Theodo
als erster Wohlthätcr des h. Rupert, welcher der Großvater
des Herzogs Hugbert also Theodo der letzte dieses Namens
und Zeitgenosse des austrasischen Königs Childebert I I I . gewe-
sen ist; folglich giebt das. Congestum das erste Zeugniß, daß
Rupert unter dem Herzog Theodo dem letzten und
König Chi ldebert I I I . nach V a i e r n gekommen sei.

Nach den Gaben der Herzöge folgen die Schankungen der
Freien: Item lie lioo ylloä traclillerunt liberi Lanarii per
lieontiain l 'aplanis all preclietum opiseopatum etc. Vom An-
fange der Negierung Tassilo's im 'Jahre 748 bis zu Ende der-
selben werden nur 30 Wohlthäter in einem Zeiträume von 40 -
Jahren mit ihren Schankungen angeführt. Sie werden mit
der Bemerkung geschlossen: reliyu» vero guoä ibi traäitum est
lie genere nakilium l,olninlim esse villetur etc., woraus man
schließen muß, daß der Schankungen mehrere waren, welche
aber das Congestum stillschweigend übergeht.

Hierauf folgt die kurze Anzeige von der Stiftung des Klo-
sters zum h. Stephan zu Otting durch den Grafen Gunthar,'
jedoch nur mit zwei Stiftungsgütem Ho lz Hausen (Kult-
Imsir) und I s i n g (Usinxa).

Hieran schließt sich ein Verzeichniß von Kirchen im Salz-
burg- und Chiemgau, im Unterinnthale und Isengau: Istas eeele-
8Î28 eonListlilit in LüixbllrFkve et (!niluinZave P2zilill8 eto»
Gemäß diesem Verzeichnisse wären unter dem Bischof Arno im
Jahre 798 im Salzburggau nur 14 Kirchen gewesen; auch, ist
von keiner einzigen der Stifter oder Wohlthäter, das ist der
Ankunfts-Titcl, angegeben. Unverkennbar ist also dieses Ver«
zcichniß unvollständig.



Nun kommt das Congestum wieder auf die Zeit des h.
Rupert zurück und berichtet den Bau des Frauenklosters zu..Iu-
vavo durch den Bischof Rupert und die 'Begabung desselben
durch den Herzog Theodebert jedoch so zurückhaltend und zwei-
deutig, daß man nicht deutlich und bestimmt erkennen kann, ob
dieser Bau noch unter dem Herzog Theodo oder unter seinem
Sohne Theodebert geschehen.

Zum Schlüsse endlich folgt der Bericht von dem Bau der
Kirche und Zelle zum h. Marimil ian in Pongau durch den B i -
schof Rupert unter dem Herzog Theodo. Dieser erschien auf
Einladung des Bischofs bei der feierlichen Einweihung der neuen
geistlichen Colonie und beschenkte sie mit 3 Mil l iarien von dem
Walde ringsum. Diesem Beispiele folgten zwei Brüder To-
nazan und Urso, welche ihre ganze Besitzung in der Vil la A l -
bina Hierzu schenkten und dem Bischof ihre beiden Neffen
Wernharius und Dulcissimus zur Erziehung und zum Unterrichte
in seinem Kloster zu Iuvavo empfahlen. Während ihrer. Un-
terrichtszeit aber baten diese den Bischof, daß er ihnen die
Hälfte jener Besitzung ihrer Verwandten zum Nutzgenuß auf
ihre Lebenszeit verleihen möchte, was auch geschah. Diese Zög-
linge brachten dann auch die andere Gutshälfte auf ihrö Neffen,
so lange diese lebten, und so blich dieses Gut ein Lehen der Kirche
Salzburg bis in die Zeit des Herzogs Oti lo. Diesen bat sein
Hofkaplan Urso, daß er ihm die ganze Besitzung in der Vi l la
Albina zu Lehen ertheile (ut ei ipsas re» ex integro 6aret
in benelieiiliu ). Otilo that also und nahm dem Münster zu
Salzburg sein Eigenthum mit Gewalt ( et tulit lw« per vim
üv uwn»8terio 8nl2bilrel!). Der Abt V i rg i l von dem Kloster
des h. Rupert zu Salzburg bat um Wiedererstattung desselben
und Otilo wollte es ihm abtauschen für ein anderes bei Lau-
fen; jedoch Vi rg i l lehnte diesen Antrag ab und so verharrte
Otilo auf der ungerechten Zurückhaltung dessen, was er der
Kirche Salzburg entzogen.
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«Diese Nachricht aber, so schließt nun das Congestum
„habe ich A r n mit Beistimmung und Erlaubniß des frömmsten
„Königs K a r l im nämlichen Jahre, in welchem er das Land
„Baiern seinem Reiche einverleibte (789), von sehr alten und
„glaubwürdigen Männern geistlichen und weltlichen Standes ge-
„nauest erforscht und zum Andenken aufschreiben lassen.« Dar -
auf folgen die Namen besagter Zeugen.

Dieses Congestum hat man von jeher als eine Urkunde
des Bischofs Arno erkannt, weil es der Aufschrift zufolge'im
Jahre 798, das ist im X I . Jahre seiner Regierung zusam-
men getragen worden und er am Ende selbst bekennt, daß er
die letztere Nachricht von alten glaubwürdigen Männern er«
forscht und zum Andenken habe aufschreiben lassen. Daher E i -
nige das Congestum sogar für sein Autogravhum, Andere we-
nigstens für die erste und älteste Abschrift desselben aus dem
I X . Jahrhundert erkennen wollten. Aus dem Inhalte dessel-
ben schloß man, daß Arno den Güterbesitzstand seiner Kirche
habe aufschreiben lassen, um solchen dem großen König Karl
vorzulegen und seine Bestätigung hierüber zu erhalten.

Allein Arno hatte nicht den mindesten Antheil an dieser
Aufschreibung, denn im Jahre 797 sendete ihn König Karl m
wichtigen Geschäften nach Rom, von wo er im Jahre 798 zu»
rückkehrte und sobald er seine Aufträge bei dem König entrichtet
hatte, wurde er von demselben nach Pannonien gesendet, um
die dasigen Völker im Christenthume zu unterichten. * )

Auch war damals eine Güterbeschreibung für den König
nicht mehr nothwendig, da König Karl bereits im Dezember
791 dem Arno eine urkundliche Bestätigung über alle von der
Kirche Salzburg erworbenen und noch zu erwerbenden Güter
ertheilt hatte. * * )

') Iuvavia II. S. l3.
" ) Iuvavia II. S. 50 Nro. IX.
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Ueberdies zeigt die absichtlich angenommene barbarische dem
Arno und, seinem Zeitalter nicht mehr angemessene Schreibart,
die Unvollständigkeit der aufgezählten Güter, worunter nur die
von den Herzogen und einigen Freien keineswegs aber die Schan-
kungen des zahlreichen Adels begriffen sind, — das Zweideu-
tige und Zurückhaltende besonders in dem vorletzten Berichte,—
die absichtlich verkehrte Ordnung in der Erzählung, um zum
Schlüsse ein Zeugenverzeichniß zu erhalten, und endlich die freche
Beschuldigung des Herzogs Ot i lo, daß er der Kirche Salzburg
ihr Eigenthum entrissen und nicht mehr zurückgegeben habe,
was dem bekannten wohlthätigen und edlen Character dieses
Fürsten, der selbst in dem Congestum unter den Hauptwohl«
thätern erscheint, gänzlich widerspricht,^- daß man das Anden»
ken des großen Kirchenhirten und Staatsmannes Arno nicht
iiefer herabwürdigen könne, als wenn man ihn zum Urheber
oder Verfasser dieses Congestums macht und es für einen ur-
kundlichen Nachlaß von ihm ha l t ;— und wie kann man hieran
eine Abschrift aus dem I X . Jahrhundert erkennen, da der Schrift-
character nach dem Urtheile der größten Kenner der alten Schriften
ganz bestimmt in die letzte Hälfte des X l l . Jahrhunderts gehört?

Betrachtet man weiters die äußere Form dieses Documen-
tes, so wird es dadurch besonders verdächtig, weil es auf drei
besondere und später zusammengenähte Stücke in Patentform
geschrieben ist, woraus die falsche Absicht des Schreibers sich
offenbart. Wer betrügen w i l l , muß vorsichtig verfahren, da-
mit dem falschen Werke nicht also gleich die Entdeckung und
die gebührende Strafe folge. Einzeln genommen kann man die
beiden größern, Stücke nur als einen unvollendeten Entwurf er-
kennen. Erfinder dritte und kleinste Pergamentstreifen enthält
zur Rechten die falsche Beschuldigung des Herzogs Otilo und
zur Linken: Nolitiam vero islam, N^o ä r n ete. mit dem Zeu-
genverzeichniß. Erst durch diesen Zusatz erhält das Ganze seine
Vollendung und urkundliche Form. Durch Zurückhaltung eben
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dieses Zusatzes mußte sich der Schreiber für seine Zeit vor
Entdeckung und Strafe sichern.

Daß aber diese drei Pergamentstücke nicht gleich Anfangs zu-
sammengefügt, sondern einzeln zusammengelegt worden, be-
weisen die Büge und Falten, welche noch erkenntlich sind; be-
weiset der Mangel an alten Abschriften hiervon, das Schwei-
gen der Zeitgenossen von diesem höchst auffallenden Documente,
welches selbst in dem handschriftlichen Pergament - Coder L i t .
H. aus dem X I I I . Jahrhundert, worin doch die wichtigsten Do-
cumente zusammengeschrieben sind, nicht enthalten ist.

Diese Gründe sind es, aus welchen uns dieses Document
sehr verdächtig sein muß, und obgleich der größte Theil seines
Inhaltes wahr sein mag , so kann man doch wenigstens der
Schuld, die es auf den Herzog Otilo w i r f t , keinen Glauben
beimessen und die bestimmte Aussage, daß Herzog Theodo der
Großvater Hugberts der erste WohHätcr des h. Rupert ge-
wesen, kann nur in dem Fall als wahr und richtig angenom-
men werden, wenn auch die Aussagen der übrigen einheimi-
schen Documente hiemit übereinstimmen.

N Die kurzen Nachrichten
haben, wie das Congestum, den Namen von ihrer Aufschrift
und sind wirklich kurze Nachrichten von der Entstehung der Kirche
Salzburg und des Klosters zum heil. Petrus daselbst, so wie
von den Schenkungen, welche von der Zeit des h. Rupert an-
gefangen bis in die des Bischofs und ersten Erzbischofs Arno
an sie gemacht worden sind.

Sie sind, wie mehrere andere der wichtigsten Documente in
dem handschriftlichen Pergament-Coder des Stiftes S t . Peter
L i t . N . enthalten. Das Alter der Handschrift ergibt sich aus



dem Verzeichnisse der salzburgischen Kirchenhirten, welches in
gleicher Schrift bis zum Jahre 1288 fortgesetzt und die Ab-
schrift von, einer um hundert Jahre altem ist, welche, wie aus
S . 27 erhellt, ein ungenannter Schüler des Erzbischofs Eber-
hard I . gemacht hat.

Die kurzen Nachrichten haben durchaus kein Datum und
nur aus den Schankungen und Erwerbungen, worin Arno bald
Bischof bald Erzbischof genannt wird und welche die letzten in
dieser Sammlung sind, ist ersichtlich, daß sie in seine Zeit
gehören. Sie sind in 24 Kapitel eingetheilt, wovon jedoch das
letzte: ve trauslIliono 8. liuperti eine spätere und fremde,
Zugabe ist. Sie haben Aufschriften, wovon aber mehrere nur
Anmerkungen sind, welche zum vorhergehenden Kapitel gehören.

Nach einer kurzen, einfachen und zweckmäßigen Einleitung
erzählt das erste Kapitel die Bekehrung des Herzogs Theodo
uno seiner Edlen zu Rcgensburg v o n der A b g ö t t e r e i zum
C h r i s t e n t h u m e durch den h. Ruperts worauf ihm Herzog
Theodo die Vollmacht gab in seinem Lande alles Volk in der
christlichen Religion zu unterrichten, allenthalben Kirchen zu
bauen und seinen bischöflichen Sitz, wo es ihm gefalle, zu errich-
ten. Hierauf wird Ruperts erste Niederlassung am Wallersee
im Salzburggau und seine zweite zu Iuvavo erzählt und die
Schankungen, welche Herzog Theodo hierzu gemacht hat.

Um die Freigebigkeit des Herzogs Theodo und seiner Nach-
folger gegen die Kirche Salzburg zu verstehen, ist es ganz
zweckmäßig, daß die kurzen Nachrichten zuerst die Bekehrung '
des Herzogs und dann die Gründung d̂ er Kirche und des Klo-
sters zum h. Petrus zu Iuöavo durch Rupert erzählen. I n
dem Congcstum ist von allen diesen kein Wort zu finden, da-
her es auch die Schankung Theodos zur Kirche am Wallersee
gänzlich übergeht.

Das zweite Kapitel unter der Aufschrift':. Vs vinone I n -
winis in loeo nbi 8. HläximNianu» 8epu1tu8 6836 äinoneitur,
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berichtet die wunderbare Veranlassung zu dem Bau der Kirche
und Zelle in Pongau, welchen Herzog Theodo bewilligte.
M a n hört aber nichts von der Auffindung der irdischen Ueber-
reste des h. Marimil ian und von den Zeichen, woran man sie
erkannte. Ein anderer wichtiger Vorfall machte den Erzähler
auf das vergessen, was man aus der Aufschrift erwartet. „Un-
terdessen, so lautet der weitere Bericht, wurde Herzog Theodo
„krank und empfahl seinem Sohne Theodebert das Herzog-
t u m Baiern und ermahnte ihn das große Werk des B i -
„schofs Rupert getreulich zu beschützen, ihm in allem fleißigen
„Beistand und Folge zu leisten und das Wohl seiner Kirche
„zur Erhöhung seines eigenen Verdienstes auf alle mögliche
„Weise zu befördern."

Nach vollendetem Bau der Kirche und des Klosters lud der
Bischof den neuen Herzog Theodebert dahin ein und erzählte
ihm die Veranlassung zu diesem Bau und die Bewilligung
hierzu von Seite seines Vaters. Worauf auch Herzog Theode«
bert alles genehmigte und der neuen Anstalt von dem dasigen
Forste 3 Mil l iarien schenkte.

> Das Congestum verschweigt nicht nur den Tod des Her-
zogs Theodo, sondern leugnet ihn sogar, indem es diesen Her-
zog selbst bei der Einweihung der Kirche und Zelle persönlich
erscheinen und sie beschenken läßt. Beide Documente stehen sich
also hier im geraden Widerspruch, welchen Herr Blumberger
dadurch ausgleichen wollte, daß er die Krankheit des Herzogs
Theodo nur für eine kurze Unpäßlichkeit erklärte, welche bis
zur Einweihungsfeier längst vorüber war. .

Kann es ihm aber wohl Ernst mit solcher Erklärung sein,
wenn er bedenkt, ob der Verfasser der kurzen Nachrichten lie-
ber eine kurze Unpäßlichkeit des Herzogs Theodo, als die Auf-
sindung der irdischen Ueberreste des h. Mar imi l ian erzählen
wollte? — wenn er bedenkt, ob Theodo wegm einer leichten
Unpäßlichkeit seinem Sohne Theodebert das Herzogthum Baiern
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Hm also die Regierung und die Sache des heil. Rupert als
das theuerste Vermächtniß empfahl? — wenn er bedenkt, daß
dieses die letzte Nachricht von dem Herzog Theodo sei, und von
diesem Zeitpuncte an nur sein Sohn der neue Herzog Theodebert
fortwährend regiert und handelt? Wenn selbst Hansiz diese
Stelle nicht anders verstehen konnte a ls: „Quantum ex libello
llonationum constat Nupertus superstes luit lAeolloni 6uei."
Gewiß die kurzen Nachrichten sprechen von einem höchst wich-
tigen Vorfalle, von dem Tode des Herzogs Theodo, welchen
das Congestmn leugnet. -

Bei der feierlichen Einweihung der Kirche und Zelle in
Pongau durch den Bischof Rupert thaten sich auch noch andere
Wohlthäter hervor. Zwei Brüder Bcdiz und Urso schenkten da-
hin ihre ganze Besitzung in der Vi l la Albina und empfahlen
dem Bischof ihre beide Neffen Wernharius und Dulcissimus
zur Erziehung und zum Unterrichte. Diesen gab er auf ihre
Bitte die Hälfte jenes Gutes in der Vi l la Albina, zum Nutz-
genuß auf ihre Lebenszeit und' die kurzen Nachrichten bemer-
ken hiebei ausdrücklich, daß diese Jünglinge mit ihrer Bitte
eine unredliche Absicht verbanden ( per malum inFenium noe
ea neseiente eoeperuut rodare). Sie bemerken ausdrücklich daß
sie diese Gutshälfte l a n g e Z e i t (multotempore) genossen,
was um so wahrscheinlicher ist, da sie selbe schon als Jüng-
linge empfangen und dann auch auf ihre Neffen gebracht haben,
welche sie wieder viele Jahre besaßen (mult i» tempori««»
noo nabebant in beneüeio), obwohl sie es mit der Kirche
Salzburg eben so unredlich meinten als ihre Vorgänger (guam-
VÎ3 versuta intentions servirent). Zwei Generationen hin-
durch blieb also das Gut noch immer bei der Kirche Salz-
burg.

Unterdessen brachen die heidnischen Slavcn i n das Ponga«/
Vertrieben die Mönche und verwüsteten Kirche und Zelle, welche



__ 18 —

dann viele Jahre verödet lagen, von welchem Einfall der Sla-
ven in dem Congestum keine Spur zu finden,

Das dritte Kapitel berichtet deutlich und bestimmt, daß B i -
schof Rupert mit Räch und Beistand des Herzogs Theodebert
auf der obern Burg eine Kirche und ein Kloster für gottgeweihte
Jungfrauen erbaut, eingeweiht und seine Nichte Ehrentrud mit
Wissen und Willen des Herzogs als Vorsteherin dahin gesetzt
habe, welches neue Frauenklostcr der genannte Herzog mit den
namentlich angeführten Gütern großmüthig dotirt hat.-

Das vierte Kapitel enthält die Schenkungen des Herzogs Theo-
debert an die bischöfliche Kirche Salzburg selbst und fügt so-
gleich auch die Schenkung des Herzogs Hugber t hinzu mit
dein Ausdrucke: „ I n der nämlichen (frommen) Absicht
gab Herzog Hugbert der Sohn und Nachfolger des
HcrzogsTheodebert im Rotgau die Villa Sauerstätt u.Henn-
dorf und einen trefflichen Wald an der Fischach im Salzburggau.

Das Congestum führt ebenfalls nach den Schenkungen Theo-
deberts die des Hugbcrt mit den Worsen an : Denn derNach-
fo l ge r sein Sohn Hugbert gab im Notgau u. s. w.
Hier ist Hugbert zum Sohn des Wohlthäters Theodebert und
dadurch zum Enkel des ersten Wohlthäters Theodo gemacht.
Die kurzen Nachrichten aber sagen nicht: S e i n Sohn und
Nachfolger Hugbert, sondern: Hugbert der Sohn und
Nachfolger Theod'cberts. Wenn sie ihn hätten als
Sohn des W o h l t h ä t e r s Theo de b er t bezeichnen wollen,
so würden sie gewiß eben so gut den Sprachgebrauch beobach-
tet und gesagt haben: S e i n Sohn und Nachfolger Hugbert
u. s.w. Sie haben ihn also keineswegs als Sohn des zweiten
Wohlthäters Theodebert bezeichnen wollen und auch nicht kön-
nen; die Ursache hiervon wird in der Folge sich zeigen.

- Das fünfte Kapitel berichtet von den Grenzen des Fischfang-
und Iagdrechtes der Kirche Salzburg, von dem Kriege des Her-
zogs Otilo mit Karlmann und Pipin den Königen der Fran-
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ken und seiner langen Gefangenschaft, wovon das Congestum
nichts meldet und zuletzt von den Gaben desselben an die Kirche
Salzburg.

Das sechste Kapitel enthalt die Veranlassung zu dem Streite
des Abbtes V i rg i l zu Salzburg mit dem Herzog Otilo und sei-
nem Hoftaplane Ursus. Dieser war ein Abkömmling von jenem
Urso, welcher zur Zeit des h. Rupert mit seinem Bruder Be-
diz seine ganze Besitzung in der Vil la Albina zur Marimil ians-
Kirche in Pongau geschenkt hatte, die noch seit den Einfällen
der Slaven verwiestet und verödet lag. Der Caplan Ursus hielt
sie wahrscheinlich für eine aufgegebene Sache und. bat den Her»
zog Otilo, daß er ihm die Besitzung in der Vi l la Albina als
Lehen crcheile. .Dieser welcher von der Entstehung jener Kirche
und Zelle in Pongau durch den h. Rupert und daß sie pürch
Schankung des Herzogs Theodebert nach Salzburg gehöre, gar
nichts wußte, (et Otiln äux neseius erat ote.) erfüllte die Bitte
seines Hofcaplans ohne Anstand.

Otilo hat also nur aus. Unwissenheit, aus Unbekanntschaft
mit den Vorgängen einer langen Vorzeit gefehlt; er erscheint
hier nicht wie in dem Congestum als ein rücksichtsloser und
gewalttätiger Fürst.

Als nun im Jahre 745 der Irländer Virg i l die Leitung
der.Kirche und des Klosters des h. Rupert zu Salzburg über-
nommen und von der Entfremdung des Kirchcngutes gehört
hatte, begab er sich sogleich zum Herzoge ^Dtilo, erzählte ihm
den ganzen Hergang der Sache und bat um Rückgabe des
entzogenen Gutes. Da aber der Herzog seinen Cavlan durch
Wegnahme des Lehens nicht betrüben wollte, so ergriff V i rg i l
den öffentlichen Rechtsweg. .

Daher der weitere Bericht im siebenten Kapitel. Vergebens
bot ihm der Herzog eine andere Besitzung bei Laufen zur Ent-
schädigung. Der Abbt bestand auf Rückgabe des erlogenen Gu-
tes. Erließ nun von seinen Angehörigen vier der ältesten M

/ '" ' '^ ' ' '
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ner in Gegenwart von zwanzig Geistlichen, drei Grafen, zwei
Richtern und sechs Edlen verhören und ihre Aussage, was sie
über die Entstehung der Kirche und Zelle in Pongau und den
Schankungen dahin von ihren Vorfahren gehört hatten, schrift-
lich zum Andenken hinterlegen. _

Diejenigen, welche glauben, daß die kurzen Nachrichten eben
so wie das Congestum den Hugbert einen/ Sohn des zweiten
Wohlthäters Theodebert nennen, mögen nun bedenken/ob sie
dieses wollten und konnten!

Herzog Theodo der letzte oder der Großvater Hugberts
starb um 718. Drei Jahre darauf unter dem Herzoge Theo-
debert geschah die Lehensertheilung Ruperts an seine Zöglinge
also um das Jahr 721. Hugbert der Sohn Theodeberts re-
gierte von 725 bis um 737, Otilo bis 748. Von der Lehens-
ertheilung Ruperts 72j bis zum ersten Jahre Birgits 745
sind nur 24 Jahre und doch weis Otilo nichts von dem h.
Rupert, nichts von der Entstehung der Kirche und Zelle in Pongau,
nichts von der Schankung Thcodcbcrts dahin! Doch muß Vi rg i l
die vier ältesten Männer vernehmen lassen um zu erfahren, was
sie von ihren Vorfahren gehört haben! Ja unter den geistli-
chen Zeugen wird sogar der Priester Madeldoch genannt ein
Sohn Madelgors, welcher. Kanzler des Herzogs Theodo gewe-
sen; doch gehört dieser Madelhoch nicht unter die Greift, welche
gefragt werden, sondern unter die Zuhörer! —

So unbegreiflich uns aber die Unwissenheit Otilo's und
seiner Hofherren, so wie das Verfahren Virgils^ wegen einem
unbedeutenden Zeitraum von 24 Jahren sein muß, so begreiflich
wird es, wenn man den vorausgehenden Bericht der kurzen
Nachrichten gehörig bedenkt und erklärt. Sie nennen den Her-
zog Hugbert wohl einen Sohn Theodeberts, aber nicht desje-
nigen, welcher der zweite Wohlthäter Ruperts gewesen; denn
zwischen diesem Theodebert und dem spätem dem Vater Hug"
Herts legen sie einen Zeitraum von zwei langen Generationen,
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in welchem die Gutshälfte noch immer bei der Kirche Salzburg
war. Erst nachhin kam sie, davon weg und blieb so lange ent-
fremdet, daß Herzog Otilo sich als wahrer Lchensherr davon
betrachtete. Es ist demnach unwidersprechlich gewiß, - daß die
kurzen Nachrichten unter den beiden ersten herzoglichen Wohl«
thätern ganze andere Herzoge andeuten als das Congestum und
daß also der Theodo des h. Rupert ein früherer und älterer Her-
zog sei als der im Congestum angezeigte, und so wie dieses
für die von Hansiz aufgestellte rupertinische Zeitrechnung spricht,
eben so zeugen die kurzen Nachrichten für die alte salzburgi-
sche Zeitrechnung, was man schon daraus erkennt, daß die kur.
zen Nachrichten die Vernehmung der vier ältesten Männer mit
Wahrheit von dem A b b t e H i r g i l berichten, das Congestum
aber fälschlich um 43 Jahre später von dem Bischof A r n o .

Nach solchem Einschreiten Birgits konnte ihm T)tilo wenig-
stens die Rückgabe der Zelle und Kirche mit der Hälfte des
dazu gehörigen Gutes nicht mehr verweigern, welche jener a l -
sogleich wieder herstellen und mit Geistlichen versehen ließ um
den Zweck der Stiftung getreulich zu erfüllen. Das gefiel dem

.Herzog Otilo und er gewann den muthigen Vertheidiger des
Rechtes so lieb, daß er durch neue wichtige Schankungen, welche
im achten Kapitel unter der Aufschrist: Hase sunt gnao «le-
6it Otila äux 8. klaximilmna angeführt werden, dm vori-
gen Schaden reichlich ersetzte.

Waruyt verschweigt das Congestum diese neuen Schankun-
gen Ot i lo 's? — Warum verschweigt es seine Versöhnung mit
V i rg i l ? —

I m neunten Kapitel folgen die Schankungen der Hiltrud
Wittwe des Otilo und Mutter des jungen Herzogs Tassilo
und dieses Herzogs selbst.

Vom M e n bis einschließlich 23ttn Kapitel kommen die Schan-
kungen der Edlen und Freien von der Zeit des Bischofs V i rg i l
bis unter dem Erzbischof Arno. Ueber 300 Wohlthäter werden
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in diesen Kapiteln mit ihren Gaben namentlich angeführt, wäh-
rend das OonFestum von dem Herzog Tassilo bis auf Arno
sich mit der Angabe von 30 Wohlthatern begnügt.

Unter zwei Documente«, welche sich in den wesentlichsten
Puncten unterscheiden und widersprechen, muß unstreitig eines
falsch sein und in Folge unserer bisherigen Untersuchung des
Cöngestums und der kurzen Nachrichten muß dieses Urtheil
mit allem Rechte jenes treffen.

in.
Arnold von Vohburg.

Schon Mabil lyn und Hansiz haben für ihr System die. Aus-
sagen dieses Autors gebraucht und noch in jüngster Zeit führt
sie Herr Dr> Rudhart in seiner Beurtheilung meiner Abhand-
lung über das Zeitalter des h. Rupert als ein schlagendes
Zeügniß gegen mich an, indem er in der Aussage des Arnold
von Vohburg die vollkommenste Übereinstimmung mit dem Con-
gestum gefunden zu haben glaubt.

Zwar sind die Aussagen des Arnold viel jünger als die
kurzen Nachrichten und alle folgenden Documente, denn er hat
erst im eilftcn Jahrhundert geschrieben. Er schrieb aber in dem
Kloster S t . Emmeram zu Regensburg, welches auch einen Herzog
Theodo als seinen Stifter verehrt, also unter die ältesten St i f -
tungen Baierns gehölt; er schrieb in der Hauptstadt des Lan-
des dem uralten Sitze der Theodone und zu einer Zeit, wo
noch der Urkunden und Quellenschriften aus älteren Zeiten meh-
rere vorhanden sein konnten, und hatte vermög seiner hochedlen
Geburt als geborener Graf von Vohburg und Vorgesetzter
<.prgepli«itu8) seines Klosters alle Gelegenheit sich mit den ä l -
testen und bewährtesten Urkunden und Schriften bekannt zuma-
chen. Er war also für seine Zeit und Verbältm'ffe der Wahr-
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heit noch um viel näher und man kann wenigstens nicht bestreiten,
daß er sie wissen konnte und, so viel ihm möglich war, auch
sagen wollte; daher ist er dem Mabillon ein Autor zravi»
etsi non aeyualis. .

Dieser Arnold berichtet im ersten Kapitel seines Werkes: De
mir»0u1i3 b. Lmiuoraini: ,/1'slnnol-ilill8 a«tew guibu» tantas pe-
„8tl (naeretieao provitat!) remoclia varabantur, ni allées vrin-
„oinäbantur: v i o t o «oilicet vir illuster, eui ülii in re^num
„non 8ueeo886runt. lteni alius I 'neoäo, vir »trouuus et

, sub ^uo o1arÌ8»ilun8 (!nrÌ8ti eonlessor kunertu» cum
vol 3srvitor!bu3 ^uvaviulu dovonit ibilzu6 cursüm

//Fonti» vitöL öou8Umm2Vlt. ß l l dyuoö . Oord in iann»
„sInFam 200688 i t ^)' I8 oi-FO <!llx U1Ì03 liaduit 8U0-
,/o«88ore8 in reFno, v i o t p e r t u u i viäolieet at^u«
»dum-. ?08t guo8 äueatum ^enti nui« prIebui
vto. ^ )

Arnold unterscheidet also zwei Herzoge des Namens Theodo.
Der erste ist jener violo, <ml üli i in i-e^num non »il<:co886rllnt

nämlich der Theodo des h. Emmeram. Der zweite ist der Theodo
des heil. Rupert, von dem er bezeugt: I» or^a 6ux
Ilabuit 8ueee88ory8 in reFno, v io t ve r tum viäsiieet
l3 r ima la um.

Es ist ganz natürlich, daß er zuerst von Theodo dem Freunde
und Wohlthäter seines Schutzheiligen Emmeram spricht, des-
sen Wunder er in seinem Werke erzählt; von was das Herz
voll ist, geht der Mund über. Aber höchst auffallend ist, daß
er als ein Autor des cilften Jahrhunderts, in welchem Jahres-
zahlen schon hausig in Geschichts-Werken gebraucht wurden, ge-

Mern srjmt knee 8erii,tn, inÄIanuFeriptn, bemerkt der Heraus-
geber Nasnnze am Rande. Diese Stelle ist demnach, falsch und als
nicht geschrieben zu betrachten.

Neiurivl OnnisU lectioue» nntiguno. ^nm. I I I . ?. I .
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rade diese sorgfältig vermeidet. I n seinem ganzen Werke, das
er zu Ehren des Schutzheiligen seines Klosters geschrieben, ist
kein. Jahres Datum zu finden, wodurch man sicher und bestimmt
das Zeitalter desch. Emmeram und seines Theodo kennen ge-
lernt und jede Verirrung, jedes Mißvcrständniß auf die leich-
teste Art hätte vermeiden können.

Um also das Zeitalter des h. Emmeram und des h. Ru-
pert aus dem Arnold von Vohburg kennen zu lernen gibt er
uns nur das Unterscheidungszeichen, daß dem Theodo des
h. E m m e r a m seine S ö h n e nicht i n der N e g i e r u n g
g e f o l g t s i n d , wodurch er aber nicht sagen wollte, daß er
gar keine Söhne gehabt, ja er deutet vielmehr an, daß er deren
mehrere gehabt habe, denn wäre nur ein Sohn vorhanden gewesen,
so hätte er sagen müssen: oui Llius in ro^uum non sueeeLsit.
Von dem Theodo des h. Rupert hingegen bezeugt er ausdrück-
lich, daß ihm seine Söhne Theodebert und Grimoald i n , der
Regierung gefolgt sind.

Da uns Arnold nicht mehr als diese zwei Theodone anzeigt/
so entscheidet er hiedurch selbst, daß der Theodo des h. Emme-
ram kein anderer Herzog gewesen als jener Theodo der letzte
dieses Namens, welcher am Ende des siebenten und im Anfange
des achten Jahrhunderts in Vaiern regierte, denn dieser hatte meh-
rere Söhne, von welchen ihm aber keiner in der Regierung
folgte sondern nur sein Enkel Hugbert.

Von diesem Theodo kennen wir durch den longobardischen
Geschichtsschreiber Paul Diakon einen Sohn T h e o d e b e r t ,
welcher vom Jahre 702 bis 716 als Regent des tirolischen
Antheils von Baiern erscheint. ^) Von diesem verschwindet seit
dem Jahre 71.6 alle historische Spur und' man kann nicht

?aulu« viao. I^ili. V I . Cap. 35. Hlißit (Hriportus lox) versn» ^ n -
sprgnäuui in inslllam dllM3Lin2m. Ono eumpei-to lu^itlUavennam,
öeilläo per Ouriam Nlinetarum eivitatsm veuit »cl L k e o ä e k e r -
t u in liÄ^nariaruin 6uoem et l»lt rum oo por nnvoin »uno» l?l»3—

»^. 48 2ä annum 716. No tempore
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anders schließen, als daß Theodebert vor seinem Vater Theodo
gestorben sei. Daher auch die einheimischen Chronisten durch-
aus keinen Theodebert als Nachfolger des letzten Theodo kennen.
Andere zwei Söhne dieses Herzogs G r i m o a l o und T h e o -
do a l o nennt uns die Lebensgeschichte des h. Korbinian * ) ,
welchen, als er zum erstenmale nachVaiern kam, Herzog Theodo
selbst noch bei sich aufgenommen hat, und damals war G r i -
moald, welcher seinen Hof zu Freising hielt, schon im Besitz des
tirolischen Antheiles, welchen vorher Theodebert beherrscht
hatte. * * ) Auch Theodoald war bereits vor seinem Vater
gestorben, denn Grimoald hatte die Plectrud dessen junge Wittwe
zur Gemahlin genommen, wodurch er sich die strengste Nüge
und den größten Unwillen Korbinians zugezogen hat -Z-). Eben
dieser Grimoald, welcher seinen Vater Theodo wirklich über-
lebte/konnte ihm in der Regierung seines Landes nicht nach-
folgen, denn dieser Landestheil fiel an H u g b e r t den Sohn
des altern Bruders Theodebert und als Grimoald ihm die-
sen cntreissen wollte, fiel er durch Mördershand-i^). Dem Her-
zog Theodo dem letzten ist demnach keiner seiner Söhne son-
dern nur sein Enkel Hugbert in der Regierung gefolgt.

Wi r wissen zwar, baß Aribo Bischof von Freising (764—
782) der Verfasser der Lebensgeschichte des h. Korbinian auch
das Leben des h. Emmeram geschrieben habe -Z-Z-t-), worin er

Klin») rex äouatiouem »Iplum Oottiarum Namauao eoeleslae con-
ürmavit, ueu multnm post iäem reFnator Luntruäam üliam da^oa-
riorum änei», apucl ynein (eum patre ^N8pr»näo) exnlarat, in
nmtrimonium älixit, äo yu» «nan, »oiummoao üliam ^enuit.

) I n Karl Meichelbeckö »istoria ^rism^eusi» lom.I. ?. I I . raß. 3.

) !.. O. Oap. X.

) !.. 0. Lap. i9.

) !.. o. cai,. 27.

Vita 8. Lmlnerami llpuä Lollünä. lam. VI. Septemdris, ?gß.
4?s. Lt n^nä NvinrieuN OauisiuN lom. UI. ?. I.
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Von dem damaligen Herzog Theodo keine anderen Kinder an-
führt als^die Tochter U t a , welche die Ermordung des heil.
Cmmeram veranlaßt) und den Sohn L a m b e r t , welcher sie
vollzogen hat.

Wer kann, wer darf aber hieraus folgern, daß Lambert der
einzige Sohn desselben und der Vater Thcodo ein ganz an-
derer Herzog gewesen als Theodo der letzte mit seinen Söh-
nen Theodebert, Grimoald und Theodoald? Da Arnold von
dem Theodo des h. Emmeram ausdrücklich bezeugt: oui W i
in lliFnlim non 8llo<:e886rilnt, so müssen wir hieraus schließen,
daß er mehr Söhne als den Lambert gehabt habe. Der
Biograph Bischof Aribo war sowohl in der Geschichte des h.
Emmeram als in der des h. Korbinian nur jene Kinder des
Theodo zu nennen verbunden, welche nothwendig zu der zu er-
zählenden Begebenheit gehören; daher deutet er in der Ge-
schichte Korbim'ans zwar drei Söhne an, mit welchen der V a -
ter sein Land getheilt hatte (Oap.X) , nennt aber ausdrücklich
nur zwei den Grimoald und Theodoald, weil nur diese zur
Erzählung nochwendig waren.

Die Verschiedenheit der genannten Kinder hindert gar Nicht
einen und denselben Theodo als ihren Vater zu erkennen, da
dieser in beiden Geschichten immer in dem nämlichen Charac-
ter als ein kriegerischer und tapferer, aber dabei als ein from-
mer und christlicher Fürst erscheint, der dem ankommenden Bischof
dem Emmeram wie dem Korbinian alle Achtung bezeigt und ihn
durch die ehrenvollsten Anträge für sein Land zu gewinnen sucht.
Eben so zeigt sich in beiden Geschichten derselbe Zeitraum, derselbe
mißliche Zustand der christlichen Religion in Baiern, große Un-
wissenheit des Volkes, viele Anzeichen des altcn Heidenthums
und großer Priester-Mangel. .

Gewiß, der alte Bischof Aribo hat uns in seiner Ge-
schichte des h. Emmeram und des h. Korbinian einen und den-
selben T h e o d o gezeigt, einen ruhmvollen und edlen Fürsten,



welchem das Wohl seines Landes und die Beförderung ber
christlichen Religion aufrichtig am Herzen lagen, und obgleich
dieser Fürst aus Gerechtigkeit und Abscheu gegen ein fluchwür-
diges Verbrechen sein eigenes Fleisch und Blu t nicht geschont,
sondern sowohl seine Tochter Uta als seinen Sohn Lambert
enterbt und auf ewig aus seinem Lande verbannt hatte, so be-
kam er doch keinen seiner noch übrigen Söhne zum Nach-
folger in seinem Lande sondern nur seinen Enkel Hugbert.
Wi r kennen zwar die Gräbschrift des heil. Emmeram, welche
sagt, daß er im Jahre 652 den Martertod erlitten habe * ) ,
sie ist aber wie so viele andere nichts weniger als gleichzeitig,
sondern wahrscheinlich erst gegen Ende des vierzehnten Iahrhun«
derts entstanden da man die Aussagen Arnolds nicht mehr
verstanden sondern ganz unrichtig erklärt hat. Die Geschichte
des Klosters S t . Emmeram zu Ncgensburg hat ihrem eige-
nen Geständnisse zu Folge über die Entstehung desselben keine
anderen Documente als die Lebcnsgeschichte des heil. Em-
Meram und das Werk des Arnold von Vohburg: v s mira-
eulis b. Lmmm-ami^). Es ist jedoch in keinem ein eigentliches
chronologisches Merkmal und nicht der mindeste Grund zu fin-
den, aus welchem auf das Jahr 652 geschlossen werden könnte.

Es gibt also schlechterdings kein anderes Mi t te l das Zeit-
alter des h. Etnmeram und feines gleichzeitigen Herzogs Theodo
zu entdecken als die Kennzeichen, welche der alte Bischof Aribo
von Freising in seinen beiden Geschichten von Emmeram und
Korbinian und nach ihm Arnold von Vohburg angegeben.

Nur der Theodo des h. Emmeram ist es: cui M i in re-
nan 8ucce38el-lmt und dieser Theodo ist kein anderer

«-) Auf dein untern Steine des Mausoleums des h. Emmeram sind diese
Worte zu lesen : ^8.^mmer»mu8?I«:tavien8l8l!i>i8eoi)N8 pr»eäic»nöo
«vel-dnm Dei venit in ^Vi»n al-iiiin et ibidem in Helleuäorl ^ r«
Olirisln M85U8 est ^nnn VOI^II et ln« primn tumulati,».«

"'^) Katizlion» nwnastiea, oder M a u s o l e u m 8. Nmmerami, verfaßt
anno ls80 von Eolestin Abt, vermehrt und fortgtsctzt durch den

" Zürst-Abt Johann Baptist bis auf das Jahr 1?5s. Regentzdurg 1752.
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als der letzte von welchem erwiesen ist, daß ihm keiner seiner
Söhne- in der Negierung gefolgt sei sondern nur sein Enkel
Hugbert.

Nur der Theodo des h. Rupert ist es, welchem seine bei»
den Söhne Theodebert und Grimoald in der Regierung ge-
folgt sind, und hiedurch ist das Zeitalter dieser beiden Theo-
done so wie des heil. Rupert, und des h. Emmeram ausge-
wiesen, denn dieOrdnung der Herzoge kann nach Arnolds Aus-
sage nicht anders gestellt werden als so:

1. Ilieolw 8t. kllvorti.
2. ^eoäobortu«) ^ ^ ^ ^ ^ ^

4. liloaäo 8. Nmmerami, eui Ulli: I^amdertll», l'ileo-
6el)ortU8, (lrim«»16u8 et I'nooäolli^u» in reßnum
non 8ue<:e88orunt. ?o3t guo» llueatnm Fenti liuio
(Lliioariorum) praebuit

5. Ililebei-llls.
So ist die Aussage Arnolds von Vohburg und sie wider-

spricht den kurzen Nachrichten keineswegs, sondern stimmt viel-
mehr recht gut mit ihnen überein, welche berichten, daß der
Theodo des h. Rupert mehrere Jahre vor diesem seinem geist-
lichen Vater gestorben und ihm sein Sohn Theudebert in der
Regierung gefolgt sei; daß Hugbert der Sohn und Nachfol-
ger Theodeberts aber des spätern Thcodeberts sei, welcher vor
seinem Vater gestorben und daß von der ersten Lehenerthei-
lung Ruperts an seine beiden Zöglinge bis auf das Zeitalter
des Herzogs Oti lo Hugberts unmittelbaren Nachfolgers ein
sehr langer Zeitraum vorüber gegangen sei.

Arnold von Vohburg hat uns also den wahren Schlüssel
gegeben sowohl das Zeitalter des h. Rupert als des h. Em-
meram zu finden; eine bestimmtere Zeitangabe durfte er nicht
wagen und die Ursache hievon zeigt er im zwölfttn und dreizehnten
Kapitel seines Werkes an, wo er sich väterlicher und mütjer-



- 2 9 —

licher Seits als einen nahen Verwandten der Abkömmlinge des
Mörders Lambert kund gibt, deren Rache er durch eine un-
vorsichtige Aeußerung für sich und sein Kloster besorgen mußte.
Er hatte ohne dies gerade zuvor im eilften Kapitel das Aeußerste
gethan wo er sagt: «Merita b. Lmmerami M . quantum va-
leant in praesentia Omnipntentis, testatur Hain plus yuam per
trecento» anno» Lamberti misera Feneratio tiranni. Arnold
schrieb unter dem Abbte Vurghard zwischen den Jahren 1030
und 1037. Wenn man also um mehr als 300 Jahre ja um
330 zurück geht, so kommt man auf das Jahr 700 und mit-
ten in die Negierungszeit des letzten Theodo.

Mehr durfte Arnold nicht sagen und er hatte sich deutlich
genug ausgesprochen, denn seine Zeitgenossen und Nachfolger
habey ihn lange Zeit hindurch wohl verstanden. Es war und
blieb auch noch lange Zeit eine gefährliche Sache sich über das
Zeitalter des h. Emmcram frei zu äußern, daher schwiegen die
Chronisten lieber gänzlich von ihm. Unstrs Wissens ist es das
einzige (Hronicun lüremisanense aus der Mitte des zwölften Jahr-
hunderts, welches bei den: Jahre 706 unumwunden sagt : Nis
temporibus 8. Rmmeramll» npuä Nnlisbonam martirio eo-
ronatlir »üb I'neuäono tluco, ylli in legenda eius 6ieitur
vieto * ) .

Die Geschichte des Klosters 'St. Emmeram selbst von den
oben genannten Aebbten läßt sich abgesehen von den unseligen
Verwirrungen, welche das neue System des Hansiz darin an-
gerichtet hat, nach ihrem eigenen Geständniß unmöglich wei-
ter zurückführen als höchstens bis auf Herzog TheodolV., wel-
cher S . 14 der Vater Lamberti und Vtae genannt wird.

Es ist demnach aus dem Arnold von Vohburg wie aus den
kurzen Nachnchten augenscheinlich, daß der heilige Rupert kein
Zeitgenosse des letzten Theodo und des gleichzeitigen Königs

i Nlmok «orlpt. rsrnN Xllstr. Tom. I. paß. 157.



Childebert I I I . gewesen sein könne und zwar um so weniger
da er der Begründer der christlichen Religion ist, wie

iv. . -

seine älteste Lebcnsgeschichte, welche aus dcr Iuvavia S . 7 N r .
I I . allgemein bekannt ist, bezeugt. ' Diese berichtet, daß er den
Herzog Theodo von der Abgötterei zum christlichen. Glauben
bekehrt und getauft habe und zwar nicht nur den Herzog allein,
sondern auch viele seiner Edlen und. Unedlen und von I u -
vavia aus mit Hilfe von 12 Jüngern, die er sich aus seinem
Vaterlandc geholt hatte, auch das ganze Volk der Vaicrn. Er
ist seinen Acten zu Folge der Gründer der ersten christlichen
Kirchen und Klöster und der kanonischen Geistlichkeit in Vaiern.

Zwar hat Hansiz die Bekehrung des Herzogs Theodo durch
Rupe r t s veram ^lii-isti K<!om dahin erklärt, daß Herzog Theodo
nicht von der Abgötterei, sondern aus einem ketzerischen zum
wahren Glauben bekehrt worden, allein diese Erklärung hat
selbst von seinen Anhängem niemals Veistimmung erhalten,
da in der ganzen Lebensgeschichte Ruperts keine Spur von
Ketzerei und Irrglauben zu finden ist; da Her ungenannte Ver-
fasser der Geschichte von Bekehrung der Baiern und Kärnthner
ausdrücklich bezeugt, daß die Vaiern durch Rupert eben so zu
Christen gemacht worden sind, wie nachmals die Slavcn in
Kärnthen durch die Missionäre des h. B i rg i ts ; da die kurzen
Nachrichten aus der Zeit Karls des Großen ausdrücklich be-
zeugen, daß Theodo durch Ruperts Predigten a xazamtate^ä
tülriZtianitItem bekehrt worden. Wie hätte auch Bischof Ru -
pert, wenn seine Aufgabe gewesen wäre das Land von I r r -
lehrern und Ketzern zu'reinigen, die Hauptstadt des Landes Ne«
gensburg so bald verlassen und sich bei den armen Nomancrn
am Wallersee und endlich unter den Ruinen von Iuvavia



niederlassen können^ wo gewiß keine Irrlehrer und Ketzer zu
finden waren.

Nach dem Beispiele des Hansiz hat auch Hr . Vlumberger
der erste Recensent unserer Abhandlung die Stelle der ältesten
Lebensgeschichte: ,/Ip8v praeseienF lonzo ante äiem
nulle eonßruiati^ lligeipulis u«! propriam remeavit

dahin erklärt, daß Rupert'wieder an seinen vorigen und eigen-
thümlichen Sitz nach Worms, wo er vorher Bischof gewesen,
zurückgegangen sei. . '

Allein die Lebensgeschichte meldet hier nichts von seinem
vorigen Sitze sondern nur yon seinem ihm eigenthümlichen
von Herzog Theodo geschenkten Sitze, welcher kein anderer als
Iuvavia sein kann, wohin er bei dem Vorgefühle seiner bal-
digen Auflösung von der Station, wo e? auf seiner letzten Wan-
derung verweilt hatte, zurückkehrte und starb.

Wi r folgen also der Erklärung der Lebensgeschichte des h.
Rupert, wie sie seit mehr als. tausend Jahren gegeben worden
und erkennen ihn als den Begründer der christlichen Religion
in Vaiern, als welchen ihn auch der sterbende Herzog Theodo
erkannt und daher seinem Sohne und Nachfolger Theodebert
die Beförderung des großen Werkes desselben tringendst em-
pfohlen hat.

Da der h. Rupert laut seiner Lebcnsgeschichte einer der
vortreflichsten Lehrer des christlichen Glaubens und Fines evan-
gelischen Wandels und niit allen Eigenschaften eines Apostels
begabt gewesen, so dürfen und müßen wir schließen, daß der
Erfolg seiner Predigten und Thaten im Lande Baiern außer-
ordentlich segensreich gewesen und das das Evangelium allent-
halben ein gutes Erdreich gefunden, tiefe Wurzeln geschlagen
und hundertfältige Früchte hervorgebracht-habe, und so wie
Herzog Theodo mehrere Jahre vor seinem Lehrer dem Bischof
Rupert unter dem allgemeinen Fortschreiten des Christenthums
i n seinem Lande gestorben ist, jo starb der Apostel selbst, nach-



dem er das von ihm verkündigte Evangelium allenthalben ver-
breitet und begründet gesehen und für die Erhaltung und Fort-
pflanzung desselben einen eben so würdigen als fähigen Nach«
folger sich gewählt und geweiht hatte/

Zwar finden wir weder in der Lebensgeschichte des h. Ru«
pert noch in den kurzen Nachrichten eine bestimmte Anzeige
von dem topographischen Umfange des von Rupert begründe-
ten Christenthmnes in Baiern; daß aber dieses ganz Baiem
umfaßt habe bezeugen noch heute die Altäre uud Kirchen, welche
im ganzen Lande zu seinem Andenken geweiht worden'; bezeu-
gen noch Berge, Zellen und Einöden, welche das Volk zum
Andenken seines Aufenthaltes daselbst für immer bezeichnet hat.

„Es ist kein Zweifel, sagt Herr Ritter von Koch-Stern-
„selb 5), daß die ersten Keime des Visthums Eistätt Rupert
„pflanzte, zu R u p r e c h t s b e r g , zu R u p e r t s b u c h , — und
,/Willibald fand da schon eine Kapelle zum h. Petrus. Auf
„seinen oftmaligen Reisen von Salzburg nach Oetting und
„Negensburg ist der Apostel mehnnalen auf dem Landrücken
»zwischen der Alz und dem I n n , zwischen diesem und der Isar,
»der Vi ls und Rot unchergewandert, hat da und dort in ein«
»samen Zellen kürzer oder länger geweilt, daher R u p e r t s -
„he imbei Echnaitsee, der Nuprechtsberg bei Dorfen, Z e l l
„bei Buch an der Mörn, R u p e r t s öd bei Reischach. Der
„ N o n n b e r g einst ein Kloster bei Pleißkirchen, der Vischo f-
p B e r g bei Mitterkirchen, der R u p r e c h t s - B e r g am Ver-
e ine der großen und kleinen Vi ls , R u p e r t s k i r c h e n jen-
seits des Kollbaches, zu Wurmsheim, zu Hirschern, Helten-
„stein, bewähren sein Dasein und die Stättigkeit seines An-
denkens.« Eben so R u p e r t s z e l l an der Weitach, S t . R u«
precht im Landgerichte Mitterfels und bei Altmünster, N u -

) I n seinen höchstschähbaten Beiträgen zur deutschen Länder-Völker«
Staatengeschichte i l . Band. München 1836.
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p r e c h t s t e i n b e i Sulzbach und wie viele andere Kirchen, Berge,
Einöden, Ortschaften, die wir nicht kennen, mögen noch aus
seinen Zeiten bezeichnet sein! —

Es bezeugt demnach die Lebensgeschichte deS H.Rupert, daß er
der Begründer des Christenthums in Baiern und zur Zeit der all-
gemeinen Verbreitung desselben, zur Zeit, da allenthalben christ-
liche Kirchen erstanden und ein kanonisches Priesterthum sich
überall verbreitete, zu Iuvavo gestorben sei; es bezeugen dieses
die kurzen Nachrichten und die zahlreichen Denkmale desselben
in ganz Baiern. Wie sehr irr t man sich aber, wenn man die
apostolische Wirksamkeit des h. Rupert und den durch dieselbe
entstandenen Flor des Christentums in die Zeit des letzten
Herzogs Theodo herabsetzt, unter welchem der Zustand der christ-
lichen Religion und des Kirchen « Wesens in Vaiern ein ganz
anderer war als unter Rupert und seinem Täufling Tbeodo, wie

das D é c r e t des P a p s t e s G r e g o r l i . v o m J a h r e
716 augenscheinlich beweiset.

Es ist eine längst erwiesene und bekannte Thatsache, daß
Herzog Theodo von Baiern der letzte dieses Namens und
Großvater des Herzogs Hugbert im Anfange des IahreS 716
eine Reise nach Rom gemacht habe um, wie der nächste Er -
folg zeigt, dasjenige zu Stande zu bringen, was schon die Ab-
sicht des Bischofs EmMeram gewesen, der aber hierin durch seinen
blutigen Opfertod gehindert worden war, nämlich dem christ-
lichen Religions - und Kirchenwesen in Baiern durch Anstellung
mehrerer Bischöfe aus dem traurigen Verfalle aufzuhelfen, in
Welchen es je länger je tiefer gerathen war.

I m nämlichen Jahre und, wie nicht anders zudenken, zu»
gleich mit dem heimkehrenden Herzoge erschienen i n . Baiern
drei päpstliche Gesandte: der Bischof M a r t i n i an , der Prie*

3
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ster G e o r g und der Subd iacou .Do ro theus , welche das
ihnen von dem Papste Gregor I I . mitgegebene Décret vom
15. M a i 716 in Baiern in genauen Vollzug bringen soll-
ten.") ' ,

Dem ersten Kapitel dieses Décrets zu Folge war die erste
Amtshandlung der Legalen in Vaiern auf einer allgemeinen
Versammlung der Priester, Richter-und Edlen die kanonisch
geweihten und rechtgläubigen Geistlichen von den irrgläubigen,
Verdächtigen und falschen zu sondern, diese von ihrem Amte
für immer zu entfernen und andere kanonisch geeignete an ihre
Stelle zu setzen. - -

Das zweite Kapitel befiehlt- den Legaten selbst die rechtgläu-
bigen Geistlichen in den Pflichten ihres Standes und Amtes
zu unterichten und anzuhalten nach den kanonischen Vorschrif-
ten zu leben und zu lehren.

I m dritten Kapitel erhalten sie den Auftrag 3 oder 4 Bis«
thümcr in Baicrn nach der Zahl der herzoglichen Residenzen
mit Vorbehalt eines geeigneten crzbischöflichen Sitzes zu er-
richten und dazu Priester zu ordiniren, welche dieses hohen Be-
rufes fähig und würdig sind.

Dem vierten Kapitel zu Folge sollen die Legaten einen Erz-
bischof auswählen und ordiniren, wenn ein Priester mit den er-
forderlichen hervorragenden Eigenschaften im Lande gefunden
werden kann, widrigen Falles werde der apostolische Stuhl
selbst, für dje zweckmäßige Besetzung dieser Stelle sorgen.

Das fünfte Kapitel enthält Vorschriften für die anzustellenden
Bischöfe in Betreff der Ertheilung der geistlichen Weihen, wo-
von ganz besonders die Afrikaner ausgeschlossen werden, weil
sie gewöhnlich wiedergetaufte Manichäer sind,— und in Be-

«-) Es ist in allen Concilie«- Sammlungen aufgenommen und auch bei
Hanjlz p. i . z»2^ i l y abgedruckt, aus welchem ich eö für meine
erste Abhandlung entnommen habe.



treff der feierlichen Taust so wie der Verwaltung bes K i r a M -
Schnulckes und Kirchen-Vermögens.

Die folgenden acht Kapitel enthalten Vorschriften gegen die
Heirachen in verbotenen Graden so wie gegen andere hert>
schende abergläubige und heidnische Mißbräuche.

Das päpstliche Décret beweiset also augenscheinlich, büß btis
Religions-und Kirchenwestn in Bäiern unter dem Herzog Theödb
dem Großvater des Herzogs Hugbert in dem iranrigsteii
Verfalle gcwe.stn war, denn Irrlehrer und Ketzer, Verdächtige
und falsche Geistliche waren mit den rechtgläubigen ünb kano-
nisch geweihten vermischt und auch diese Letztern in solche I M
wissenheit verfallen, daß sie neuerdings in den Pflichten ihres
Standes und Amtes unterrichtet werden mußten, unb biestr
Zustand war unverkennbar aus dem langen und gänzlichen Man^
gel eines bischöflichen Dberhirtcn und seeleneifriger Priester
entstanden. "

Dem ungeachtet hat Hnns iz ?. I I . ?gF. 40 behaupte^
daß Bischof Rupert, welcher schon im Jahre 696 nach Baient
gekommen ist, bis zur Ankunft der päpstlichen Legaten bereits
den größeren Theil der Irrlehren und Ketzereien in Vaiern aus-
gerottet und sich eben dadurch das Verdienst und den Namen
eines Apostels der Baiern erworben > und der bairische Ge^
schichtsforscher F e r d i n a n d S t e r z i ng er hat in seiner Ab^
Handlung von dem Zustande der baier'schen Kirche 'unter deln
ersten christlichen Herzog Theodö I I . (nämlich dein Großväter
des Herzogs Hngbert ^) öffentlich behauptet: /,Baiern hatte da-
„mals ( im Jahre 716) drei ansehnliche, fromme und geleMe
„Bischöfe als nämlich R u p e r t ' zu Salzburgs T h e ö b o t M
„Passali, W i c t e r p zu Negensbürg, diese zogen den Verckeiil-
„ten Geistlichen die Larve ab, schickten sie in ihr Vatertand zu»

Abhandlungen der baier'schen Aiademie der Wissenschafttn zu U ü n -
chen Band X. N76 S . i37.

3*
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»rück, Hube« die Gefallenen auf und zeigten ihnen den rech-
nen Weg des Heiles."
. Solche Behauptungen Angesichts des päpstlichen Décrètes

vom Jahre 716 aufzustellen sollte man wahrlich von gelehrten
Geschichtsforschern nicht für möglich halten.— Wie kann B i -
schof Rupert lange vor Ankunft der päpstlichen Legaten den
größten Theil der Irrlehren und Ketzereien ausgerottet haben,
wenn das Décret vom Jahre 716 ausdrücklich sagt, daß erst
die Legaten die Ausscheidung und Entfernung der Irrlehrer
und Ketzer bewerkstelligen Mußten? wenn im fünften Kapitel von
Afrikanern und Manichäern, im siebenten von Götzbildern, im ach-
ten und neunten von allerlei herrschenden heidnischen Mißbräuchen
gesprochen w i rd?— Wie hat das Religions-und Kirchenwesen
in Baiern in solchen Verfall gerathen können, wenn drei so
ansehnliche, fromme und gelehrte Bischöfe zu Salzburg, Passau
nnd Regensburg vorhanden waren? Warum gibt das päpstliche
Décret vom Jahre 716 nicht das mindeste Lebenszeichen von
einem damaligen Bischof in Vaiern? Warum können die Le-
gaten aus Mangel an fähigen und würdigen Priestern dm
ausdrücklichen Befehl des Papstes Gregor I I . und den sehn-
lichsten Wunsch des Herzogs Theodo 3 oder 4 Bisthümer in
Baiern zu errichten nicht in Vollzug bringen, wenn schon drei
ansehnliche, fromme und gelehrte Bischöfe vorhanden.sind? War-
um suchte Herzog Theodo noch in späterer Zeit den aus Frank-
reich kommenden Bischof Korbinian auf alle mögliche Weise,
für sein Land zu gewinnen? — Warum konnte erst Bonifacius
nach 20 Jahren unter dem Herzog Otilo die Errichtung der
ersten 4 Visthümer zu Stande bringen und da nur mit frem-
den nicht mit einheimischen Priestern?— Nach der bestimmten
Anzeige der kurzen Nachrichten hat Bischof Rupert seinen Täuf-
ling Theodo um mehrere Jahre überlebt, wie kann er also
ein Zeitgenosse des letzten Theodo gewesen sein, der im Jahre
716 gar keinen Bischof in seinem Lande hatte? —
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Nach der bestimmten Anzeige der ältesten Lebensgeschichte
Ruperts und der kurzen Nachrichten ist der h. Rupert unstrei-
tig der Begründer der christlichen Religion und des christlichen
Kirchenwesens in Baiern, unier deren allgemeiner Verbreitung
und Blüthe zuerst sein Täufling Theodo und dann nach eini-
gen Jahren er selbst gestorben, nachdem' er fur die Erhaltung
und Fortpflanzung seines großen Werkes durch Wahl und Weihe
eines fähigen und würdigen Nachfolgers ini Apostelamte ge-
sorgt hatte; wie kann sein Erstgeborner und Täufling Herzog
Theodo, welcher zur Zeit des allgemeinen Aufblühens des
Christenthumes inBaiern vor seinem geistlichen Vater dem B i -
schof Rupert gestorben,'der nämliche Theodo sein, unter wel-
chem das von Rupert gegründete Religions - und Kirchenwe-
sen in gänzlichen Verfall gerathen war, der im Jahre 716 gar
keinen Bischof in seinem Lande hatte und'sterben mußte ohne
seinen sehnlichsten Wunsch erreicht zu sehen? —

Die älteste Lebensgeschichte des h. Rupert, worin er
unstreitig als der Apostel Baierns erscheint, welcher den
Herzog Theodo und sein Volk von der Abgötterei zum Chri-
stenthume bekehrt-und dieses im ganzen Lande gegründet hat,
in Verbindung mit den k u r z e n - N a c h r i c h t e n , welche be-
stimmt anzeigen, daß Herzog Theodo mehrere Jahre vor dem
Oischof Rupert zur Zeit der Blüthe des Christcnthums in
Baiern gestorben sei und seinen Sohn Theodebert zum Nach»
folger in der Regierung gehabt habe, — in Verbindung mit
der bestimmten Aussage des A r n o l d v o n V o h b u r g , daß
dem Theodo des h. Rupert seine beiden Söhne Theodebert
und Grimoald in der Regierung gefolgt sind, Theodo der letzte
aber keinen seiner Söhne sondern nur seinen Enkel Hugbert
zum Nachfolger in der Regierung hatte-, — in Verbindung
endlich mit dem authentischen Decrete des Papstes Gregor I I .
vom Jahre 716, worin keine Spur von einem damaligen Vi«
schof in Baiern und ein ganz anderer Neligions-Zustand in
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diesem Lande unter Theodo dem Großvater Hugberts erscheint,
als er zur Zeit des h. Rupert und seines Herzogs Theodo
gewesen, müssen die vollkommenste und lebendigste Ueberzeugung
begründen, daß der h. Rupert unmöglich ein Zeitgenosse des
letzten Herzogs Thcodo, wie das Congcstum fälschlich vor-
gibt, und des gleichzeitig austrasischcn Königs Childebert I I I .
gewesen sein konnte.

Zweite Abtheilung.

Die Anfangs-Epoche der apostolischen Wirksamkeit des h.
Rupert ist das Jahr 376, das ist, das zweite Regierungsjahr
des austrasischen Königs Childebert I I . des Sohnes Siegberts
und der Vrunhilde, denn seine Lebensbeschreibung sagt, daß er
im zweiten Jahre der Negierung des Königs Childebert Bischof
zu Worms gewesen. - >

So wenig der h. Rupert ein Zeitgenosse des austrasischen
Königs Childebert I I I . s695—711) gewesen, eben so wenig
konnte er schon unter dem König Childebert I . (511 — 558)
gelebt haben, denn seine Lebensgeschichte sagt ausdrücklich, daß
er im zweiten Jahre des Königs Childebert Bischof zu Worms
gewesen, sie deutet also auf einen König von Austrasien, wo-
hin Worms gehörte. Childebert I . aker war König von Paris
und Neuftrien, der mit Worms nichts zu schaffen hatte. Zudem
ist das zweite Jahr Childeberts I . das Jahr 512, in welchem
Rupert noch nicht Bischof zu Worms gewesen sein konnte, wie
sich aus der gewissen Zahl seiner ersten 6 Nachfolger bis auf
das erste Jahr Virgi ls 745 ergibt, welche zusammen einen Zeit-
raum von mehr als 200 Jahren ausfüllen müßten.
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- Es ist demnach schlechterdings nicht anders-möglich, als
daß der h. Rupert im zweiten Jahre des austrasischen Königs
Childebert I ! . des Sohnes Siegberts und der Brunhilde, das
ist, im Jahre 576 Bischof zu Worms gewesen.

Eben so nothwendig ergibt sich hieraus, daß zu gleicher
Zeit jener T h e o do Herzog von Baiern gewesen, welcher zu
Negensburg durch den heil. Rupert von der Abgötterei zum
Chrisienthum bekehrt und getauft worden ist. ^

Das wahre Zeitalter des h. Rupert gibt uns demnach die
Ueberzeugung daß

' I.
das bisher angenommene Vcrzeichniß der Herzoge von Baiern
vor Karls des Großen Zeit unrichtig und mangelhaft sei, denn

. ")
es zeigt uns zuerst drei Herzoge: Garibald f., Tassilo f. .und
Garibald l l . zur nämlichen Zeit, in welcher Herzog Theodo,
den der h. Rupert zu Regensburg bekehrt und getauft hat,
regierte und welchem nacheinander seine Söhne Theodebert und
Grimoald in der Regierung gefolgt sind. Diese letzteren^ sind
also die eigentlichen Stammherzoge der Vaiern, welche zu Re?
gensburg der Hauptstadt des Landes ihren Sitz hatten.

Hingegen zeigt das innige Verhältnis Garibalds I. zu den
Longobarde» und die leichte Flucht seiner Kinder zu denselben,
daß er seinen Sitz nicht weit von den longobardischen Gren-
zen gehabt habe, und da ihm keiner seiner Söhne in der Ne-
gierung folgte, so können wir ihn > um so weniger als einen
Stammherzog der Vaiern erkennen.

. ^ b) , ' ,
Es zeigt uns zwischen den Jahren 649 und 680 einen

Herzog Theodo als den ersten dieses Namens, welchen das
baier'sche Alterthmn gar nicht kennt, weil er nur aus der fa l -
schen Erklärung der Aussagen des Arnold von Vohburg und
der durch eben biese falsche Erklärung entstandenen Grabschrift
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des h. Emmeram entstanden ist, daher er erst in die später«
einheimischen Chroniken aufgenommen worden.

, ' c) .
Nebst diesem Theodo, welchen man bisher den ersten ge-

nannt, der aber nie eristirt hat, enthält das bisherige Verzeich-
niß nur noch den Herzog Theodo I I . mit seinen Söhnen Theo«
debert, Grimoald und Theodoalh, wovon ihm aber keiner in
dev Regierung gefolgt ist sondern nur sein Enkel Hugbert.
Es fehlt demnach in dem bisherigen Verzeichnisse der Theodo
des h. Rupert mit seinen, Söhnen gänzlich.

II.
DaS wahre Verzeichniß der Herzoge von Baiern vor Karls

des Großen Zeit entsteht
" 2)

aus jenen Angaben der ältesten einheimischen Chroniken, worin
diese allgemein übereinstimmen und so zu sagen gleichlautend
sind und

aus der 0r6o vueum <!el»n<:lorum in dem handschriftlichen
Gedenkbuche des Klosters S t . Peter, welche 0r6o unstreitig
die älteste aus allen ist, denn sie entstand zur Zeit des letzten
Herzogs Tassilo.

Es ist vergebliche Mühe aus den ältesten einheimischen
Chroniken ein richtiges und vollständiges Verzeichniß der Her-
zoge von Vaiern vor Karls deS Großen Zeit zusammen zu
stellen, denn sie enthalten nur wenige herzogliche Namen und
ihre Verfasser waren so kurzsichtig und befangen, daß sie ihre
eigenen Widersprüche und die auffallendsten Verstöße gegen die
Zeitrechnung nicht merkten. Obgleich aber das Wenigste von
ihnen brauchbar ist, so müssen sie doch in jenen Angaben ge-
hört werden, worin sie allgemein übereinstimmen und fast gleich.-
lautend sind, denn wir müssen sie als eine unverfälschte Never-
gäbe aus Baierns Urzeit betrachten.



Dahin gehört:
1) Daß weder mehr, noch weniger ttls 4 eigentlich regierende

Herzoge des Namens Theodo gewesen sind, worunter
2) Theodo I . überall bei dem Jahre 508 mit der Aussage

erscheint: „Nue tempore ßens Norioorum (Mvürorum)
prill« expulsa revortitur «li p»tri»8 seäos äueo ^l l i eo-

Wir entnehmen hieraus nur so viel, daß Herzog Theodo I .
um diese Zeit festen Fuß in Regensburg gefaßt und von da al l-
mählich seine Eroberungen überRhäticnund Norikum verbreitet
habe. Daß aber die Vajoarier wieder in ihre väterlichen Sitze zu-
rückgekehrt seien, scheint uns nur dem Orosius nachgesprochen zu
sein, welcher die Bajoarier von den keltischen Bojen- ableitet.
Für unsere, obige Annahme spricht auch die fast in alle« Chro«
niken bei dem Jahre 520 erscheinende Anzeige: „liomguus oxer-
citii» »pua OetinFln a 'I'keoaono proLternitnr". Es begegnet

uns zwar eine Fluch von Einwürfen aus den gleichzeitigen
Geschichtschreibern Cassiodor und Prokopius, welche berichten,
daß der große Ostgothen« König Theodorich seine Herrschaft
nicht nur über I tal ien sondern auch über Rhatien und No-
rikum ja üher Pannonien und Dalmatien ausgebreitet und die
ehemalige Grenze des römischen Reiches wieder hergestellt habe :
ttttoman» reFna all limitem »uum romearunt" und

I8trnm «e«6 touebant olun63 (l larkari), potentiam z

»lieo lekarmilianlos. ut tra^eotum 8uvii nimyuam tentarent.«

Wir wollen die Wiederherstellung des römischen Reichs-
Limes durch den großen Theodorich nicht bestreiten, ob er ihn
aber immer behaupten konnte, ist eine andere Frage. Die Rö-
mer konnten dieses nicht bei ihrer größten Macht und Stärke,
wie sollen wir dieses von der weit geringern der Ostgothen
glauben?

Eugippius Abbt des Klosters Lucuttum bei Neapel, welcher
um das Jahr 510 die Geschichte des h. Severi« geschrieben.
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bezeugt) daß in eben jener Zeit die Weissagung des heil. Se-
veri« in schreckliche Erfüllung gegangen sei, ,/6luu8 vaticini!
voritgtem oventus roium praesentium eampraliavit." Kurz

vor seinem Tode <M2. 8. Iäner) weissagte der h. Severi«
in seinem Kloster bei Favianis (Wien) „llaeo quipps Io«a
„nuue siolzlleiltatll ellltoril)ii8 in tam Vü8ti88iwaln solitiläinym

,/relIiAentul', ut Iil)8tL3 ll68timant68 miri so quippiam reper-

„tura» otiam martuarum nepultura? Maäiant"^).

Und Ennodius berichtet bei dem Tode des Bischofs Con-
stantius, welchen der ̂  Severi« von Lorch in eine der untern
Donau- Städte versetzt hatte: ,,^am peeeatorum
„ t ia l'anuolliÌ8 iniualiatur 6xcillinm,^aln 8ueei8a raäieo

„ni» ÌI1ÌU8 8tatii8 iu pranum «lelluxerat, per in<:llr8U8 enim

„variarum Fentium quotiäian» Flaäiaruui 86FL8 me88em ua-

„dili lati8 Lueoi^ergt et loeennäilß Iiumani Z6NLr>8 terra8 ira

//paplllante ll«8olg?iat. ^»m l'ranei, Heruli, 8axan68 multi»

»pllee3 erulleiitatllm 8peeie8 bvlluarum more porg^edant»

„stille nationum 6iv6rsitn8 8llper8titio8Ì8 maneipata oulluri8

„Deo» 8ua8 Iillman» ersllebant eao^s muleori. <̂ uo8euncsue

„roliziasi titu1ll8 «loelarabat aNoii, l,o8 <zu»8i 8euiars8 l i03-

„tia8 immalaliant »e8timant«8, xiloli piarum ^UFu1i8 l l iv in i -

„tati» ce88met indi^nntio. Inter 1,23 temparum proeellas

„ ( > 0 N 8 t 2 n t i u 3 pantifsx, ne^uiü in intinga Iiaberet 8nb3iüii

„terra Iwstibus öepntatk I,um»na leF« liberatlm e»t" ^ * ) .

Wir wissen zwar nicht, wann Constantius gestorben, so viel
aber'ist nicht zu bezweifeln, daß er den h. Severi« lange über-
lebt habe/ und aus den Vorgängen bei seinem Tode in den
Gegenden um Wien erkennt man, haß die Gochen den Donau-
Limes daselbst nicht behauptet haben. Eben solche Vewegun-

Vita 8. »evorlui cap. 34.

. 1'icm. vidi. 88. l»»tr. lom. lX. pag.393.
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gen können auch -an der obern Donau bei Regensburg um das
Jahr 508 statt gefunden haben. Wie mehrere wichtige Umstände
andeuten, gehörten die Bajoaricr zu dem lange furchtbaren
alemannischen Bund, welchen der König der Franken Chlod-
wig ?. durch seinen Sieg bei Zulpich im Jahr 496 gesprengt
und aufgelöst hatte. I m Jahre 507 eroberte Chlodwig nach
dem Falle des westgothischen'Königs-Manch bei Poitiers ganz
Gallien bis auf das. südliche oder narbonnensische, wo ihm
der Ostgothen König Theodorich zuvorgekommen war. Was
mochte also der Schlauheit und der Nachsucht des fränkischen
Eroberers angemessener sein, als daß er ihm dafür im Jahre
508 an der Donau Feinde erweckte, welche durch seine Un-
terstützung den Ostgothen verderblich wurden?

Wie dem auch sei, der Anfang der Großthaten des Her-
zogs der Vajoarier Theodo I . des Großvaters Theodo's I I I : ,
welchen der h. Rupert bekehret hat, kann nicht viel später als
um das Jahr 508 gesetzt werden und daß dieser Fürst sich um
sein Volk unsterbliche Verdienste erworben, geht schon daraus
hervor, weil sein Name Jahrhunderte hindurch bei seiner Nach-
kommenschaft in Verehrung geblieben?
3 ) . I h m folgte um das Jahr 537 sein Sohn Theodo I I . und

diesem ^ ' .

D um das Jahr 565 sein Sohn Theodo I I I . , welcher als der
vom h. Rupert bekehrte und getaufte einstimmig der erste
christliche Herzog genannt wird..

Obwohl aber alle Chronisten zwischen den Jahren 580 und
628 des h. Rupert erwähnen, schweigen doch die altem aus
ihnen von seinem Täufling Thcodo I I I . gänzlich und setzen
dafür die beiden Herzoge- Garibald I . und Tassilo, l . , welche
ihnen aus dem Paul Diacon'^bekannt waren, denn eine gleich-
zeitige Regierung mehrerer Herzoge lag ganz außer ihrem be-
schränkten Gesichtskreise. Hingegen erscheint bei allen Chronisten
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5) zwischen den Ihren 696 und 718 der aus der Geschichte
des h. Korbinian allgemein bekannte Herzog Theodo l V .
mit seinem Sohne Grimoald, worauf die urkundlich be-

^ kannten Herzoge Hugbert, Oti lo und Tassilo I I . nach
einander folgen.

M i t einziger Ausnahme des baier'schen Geschichtschreibers
H a n n s A v e n t i « , welcher für seine Einbildungen mehrerer
Theodonc bedurfte, finden sich wie schon gesagt nur 4 Herzoge
des Namens Theodo, welche man aber in den Chroniken selbst
nur aus ihrer Bemerkung gewinnen kann: daß de r d r i t t e
Theodo der von R u p e r t b e k e h r t e s e i .

Eigentliche Verzeichnisse mit allen 4 Theodonen kennen wir
nur zwei: . ,

a) Das aus dem dreizehnten Jahrhundert in der Iuvavia l .
S . 98, welches also lautet:

«lux primus.
II.

rex. .
clux.
I I I . guem 8. Ilupsrtu» bapti/avit.

IV. eum tilti», <zl,i 8. Oorbinltmum looavit

6ux.
äux.

llllx cum /
1'288llo dux ele.

Ii) Das von dem Abbte zu Vormbach Angelus Mmpler
von ihm zwar erst im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts
geschrieben, jedoch unstreitig aus sehr alten Handschriften
gezogen*), welches sagt:

Ossele scriptures «rum »»vari«, 'kam.
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mltem ^u»o »equuntur nunt nomin» suoum:
„ I 'keoclo, euiLuoooäit alter l ' l ieo l lo , Iiuio Ovr ida läu»,
„yllem re^em llll88e traciunt. UN l 'a »s i lo primus, limo
„ I ' l ieoäo I I I . ĉ ui a 8. Nlmciliorto baptixatu» traoitur. Mi
„ I ' l l eoäeber tus , liuie I ' l , e o 6 o, IV- qui 8. Oordinianuln
„krigiuFLM lletlllit. Uuio 6 r imo al «lus, liuio l^nc-ber-
„t u ». Li U t i I o , Iillio I ' a 88 i I o clim Ilieolione Llio.«

Aber auch diese beiden Verzeichnisse sind offenbar unrich-
tig, da sie Theodo I I I . , welcher ein Sohn des zweiten ist und
als solcher, wie auch das wahre Zeitalter des h. Rupert be-
weiset, ganz gleichzeitig mit Garibald l . regiert hat, erst nach
Garibald und, Tassilo setzen, welche, gar nicht in die Reihe
der baier'schen Stammherzoge gehören, un5 daß sie von den
nächsten Nachfolgern Theodo's H l . nur den Lheodobert allein
anführen. '

»5.
Das richtige mit dem wahren Zeitalter des h. Rupert voll-

kommen übereinstimmende Verzeichnis der Herzoge von Baiern
vor Karls des Großen Zeit wird erst vollständig, wenn man
mit den vorgenannten Verzeichnissen die Orcio ancum lielune-
tornm in dem ältesten handschriftlichen Gedenkbuche des St i f -
tes S t . Peter verbindet, welche die herzoglichen Wohlthäter der
Kirche Salzburg in» folgender Ordnung aufweiset * ) :

Orcio liuollm (lielunetormn) eum oon^uFibu» et liberig.

I l i eoper t . . . . . . .

Or imoi t . . . . . . ? i l i t r n t l l .

I b e o t o l t . . . . . . Issaltrat.

( l r imo l t . . . , . . . Notruä.

Nu ixekr t . . . . . . N i l t i l r i c l .

Ot i lo .

l^ovis«. Oliromeon
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vivorilni eun^ eon^lt^ilili» et liberi».

Denta

Da das Zeitalter des heil. Rupert und seines Täuflings
Theodo außer M e n Zweifel gestellt ist, so kann der in der
Orcio liueum «leslmetorilni zuerst genannte Tbeodo kein anderer
sein als Theodo I I I . der Täufling und erste-Wohlthäter des
h. Rupert und ihm folgen seine beiden Söhne Theodebert und
Grimoald, welche wir aus dem Arnold von Vohburg als seine
nächsten Nachfolger in der Negierung kennen. Dem Grimoald
folgt aber ein Theodoald, welchen wir um so weniger für einen
Sohn Theodö's IV. erkennen können, weil nach ihm Tassilo
I . genannt wird, welcher der erste dieses Namens sein muß,
da Tassilo I I . in der andern Ollio ckleum vivorum als
der erste erscheint und dcr̂  Schreiber dieser Oräa sich un-
möglich so weit vergessen konnte, diesen Tassilo I I . in die Reihe
der verstorbenen Herzoge und zwar vor Grimoald I I . und Hug-
bert zu" setzen.

Der gegenüber siebende weibliche Name Liutpire, ist zwar
allerdings der Name der bekannten Gemahlin des Herzogs
Tassilo I I . , jedoch die weiblichen Namen können sich in diesen
herzoglichen Familien. eben so gut wiederholen als die mann»
lichen Theodo, Theodebert u. s. w. und da die Aufschrift dieser
vräo sagt: «um conjuziliUZ et l i l ieris, so läßt sich nie mit Ge-
wißheit behaupten, daß der Name I^iutxire die Gemahlin des
gegenüberstehenden Tassilo anzeige. Man kann demnach allere
dings den in der 0räo genannten Tassilo für den ersten dieses
Namens erkennen. Allein da er unter den Wohlthätern der
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Kirche Salzburg genannt ist, so möchten wir ihn lieber für
einen ^Bruder des vor ihm genannten Theodoald halten als
für den aus dem Paul Diakon bekannten Tassilo I. I n keinem
Falle aber scheint er uns in die gerade Linie der Stammher-
zoge zu gehören. .

Aus der Verbindung der Oräo 6uenm äelllnetorum mit
den vorgenannten beiden Verzeichnissen, dem aus einer salz-
burgischen Handschrift und dem von Angelus NumplerAbbt
zu Vormbach, geht demnach folgendes Verzeichnis der baier'-
schen Stammherzogc in gerader Linie hervor:
Theodo I .
Theodo I I . . , '
Theodo I I I . welchen der h. Rupert bekehrt und getauft hat.
Theodebert I . und .
Grimoald I. dessen Söhne und Nachfolger.
Theodoald I . ein Sohn Grimoalds ! . . .
Theodo IV . ein Sohn Theodoalds I . mit seinen Söhnen Theo«

debcrt I I . , Lambert,- Grimoald I I . und Theodoald I I .
Hugbert der Sohn Theodeberts I I .
Oti lo.
Tassilo I I . " -

.Nu r durch diese Ordnung der Herzoge werden die her-
zoglichen Wohlthäter wie das zweite, vierte und siebente Ka-
pitel der kurzen Nachrichten und die Aussagen des Arnold von
Vohburg verständlich. Dieser- Zahl und Ordnung der Her«
zöge entspricht auch vollkommen

die wahre Zahl und Folge der ersten 6 Nachfolger des heil.
Rupert bis auf den Ü b t V i rg i l , welche Maöillon und Hanssz
verstümmelt haben, um die Ankunft des h. Rupert in Bai«
ern in eine spätere Zeit herabzusetzen.

Die wahre Zahl und Folge der erstek Nachfolger des h.
Rupert ist uns von dem Salzburger Anonymus in dessen Werke:
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Do eonvorgiono Najoariorum et Oarantanorum gegeben*) und

lauttt wie folgt:

„ l ^ i t l i r post < '̂8os8»llm ueatl88l'lui Nou a b e r t i pontili-

„eis vir oaru8 omni populo eAre^in8gue lloetor et 8emi-

„nator verbi (lei V i t a l i 8 epÌ80opu8 «ellem Huvaven8em

„re^enllam 8U8eepit. ?o3t euius transitum ^ n x o t o F U L

„extitit ndlia8. po8t oiml» llspositionem^) precliote selli ad-

„l»68it 8a v o i <»8 »bb^s. cuiu8 vite unito eur8U 1̂ 2 i n 8 »bba»

,,«lloe633it. <)uo mizranln do seeulo i terato"^) i l ia eelje8)»o-

„norala rekulsit epi8cozio ? 1 l > b a r F Ì 8 0 ?08t lzuem ^ lo-

P38t0r»1em F683!t in «elle prosata olir»»«."

em i^itur temporibus 8ei!ieet 0titoni8 lluei3 b»ion-

, Pli tune Ham 8i«bjeetli3 luit ro^i kippino kranoo-

„ r u m , venit c^uiliam vir sanie»»« et bene lloetu» lie nvbernia

„incula nomine V i r ^ i l i u L ml prellietum rozem in lsun-

cm", eto.

Diesem Verzeichnisse gemäß haben von dem Todesjahre
Ruperts 623 bis auf das erste Jahr Birgits, 745 in
einem Zeitraum von 122 Jahren drei Bischöfe und. drei Aebbte
zusammen sechs Nachfolger regiert. Diese Zahl ist auffallend
zu klein, wenn man wie einige der Alten und auch noch Aventi«

Iuvavia I I . S . 9. X i o. I I I .

Hr Dr. Rudhart hat diesen Ausdruck unrichtig mit Absetzung er-
klärt, vepnsitio ist in den Nekrologen gleichbedeutend mit oliltus.
So heißt es auch vom h. Rupert: Depositi« 8. Nauüberti ponti-
Lei» et conlessorl». . M ,

Hansiz hat diesen Sah so abgethcilt: Yuü migrante äe »eeulo,
iterato il ia »eäes lionnrat» relni8it opizcopn I'lodar^iZo, wodurch
der Sinn so heraus kommt: Nach dessen Hintritt jms dieser Welt
glänzte dieser ehrwürdige Sitz wieder dem Bischof Flobargisus ; allein
in der Urschrift wie auch in der Iuvavia ist keine solche Abthei-
lung sichtbar und es geht. dann ein anderer dem Systeme des
Hansiz gar nicht günstiger Sinn hervor. Abbt Ezius starb wie sich
zeigen wird nach 716, also im zweiten Jahrhundert nach Rupert,

l iterato, welcher im Jahr 623 gestorben ist.



gethan haben, den Tod des h. Rupert ln das Jahr 533 oder
544 also unter die Negierung des Königs Childebert I . ( 5 1 1 —
558) hinaussetzt, weil hiedurch für seine sechs Nachfolger- ein
Zeitraum von mehr als 200 Jahren heraus kömmt. Eben so
ist aber auch die Zahl von sechs Nachfolgern auffallend zu
groß, wenn man den Tod des h. Rupert mit Hansiz in das
Jahr 718 oder gar wie er später angenommen in das Jahr
723 herabsetzt, weil hicdurch für die genannten sechs Nachfol-
ger nur ein Zeitraum von 27 oder nur 22 Jahren ausfällt.

Es kömmt jedoch hier üoch auf die Frage an, ob die Zahl
und Folge der ersten Nachfolger Ruperts, wie sie der Anony-
mus angegeben hat, richtig sei ? Mabillon, welcher das Zeit-
alter des h. Rupert wie die anderen französischen Geschichts-
forscher der salzburgischen Tradition entgegen unter die Re-
gierung .des Königs Childebert I I I . und des Herzogs Theodo
I V. in das Jahr 696 herabgesetzt hatte, bestritt in Folge dieser
Herabsetzung auch die Richtigkeit der vorgenannten sechs ersten
Nachfolger, welche er aber nicht aus dem Anonymus selbst son-
dern nur aus der viel späteren kletropolis äaljLdurFeuZiZ von
Wiguleus Hundius gekannt hat, und glaubte, daß die drei
Aebbte ohne bischöfliche Würde Ansologus, Savalus und EziuS
von späteren salzburgischen Geschichtschreibern eingeschoben wor-
den seien um das Zeitalter des h. Rupert weiter hinauf zu
bringen.

Er wurde in dieser Meinung um, so sicherer, nachdem er
in dem Kloster S t . Cmmeram zu Regensburg einz metrisches
Verzeichniß der Bischöfe und Erzbischöfe von Salzburg von
einem Ungenannten aus der Mitte des neunten Jahrhunderts
gefunden hatte, welches jene drei vorgenannten Aebbte ohne
bischöfliche Würde wirklich nicht enthält sondern lautet, wie
folgt:

4
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vo orälns comprovinolalium Vontiiioum.

I. -

Vieta «lutavo luit lzuon^am metropoli i»ta,
()uüm primo luu6»n8 U r o ä b e r t u » rexerat
kost Iiuno V i t a l i » »utisle» rexit «an6em.
Ip8l'u8 in^s l ' I okL rF ÌZug , c>u! e»t kuitu» sonori».
<)uartu8 Roanne» luerat, 8e<iemque refendo
^6venn V i r g i l ! u 8 8wtuen» ^uam plurima yuintus.
Inulto plura ^Lren8 ^ r n 0 8uper omnia 86xtU8.
8eptimu8 lune 8ucce38it ^< ia l ram pg8tor opimu».
l'emparé Nüm ûo 8uo 8laluen« ^uam plurima puledro.
0etavu8 venien» I. iupl>r»mu8 praezul ovili»
OKicium Nomini renovgns formo»iu8 »eyuo ^) ,

Hierauf folgen die« Erzbischöfe von Salzburg von Arno bis
einschließlich 'Liupram.

II.
Die Bischöfe von Regensburg von Witerp bis Erchanftied.

III
Die Bischöfe von Freising von Korbinian bis Arno.

IV.
Die Bischöfe von Passau von Vivilo bis Walderich.

V .
Die Bischöfe von Säben von Ingenuin bis Alim.

AuS dem ganzen Inhalte dieses Verzeichnisses ist ersichtlich,
daß der Verfasser die Absicht.hatte nur Bischöfe nicht aber
auch Aebbte ohne bischöfliche Würde in sein Werk aufzunehmen.
Der Salzburger Anonymus hingegen gab in seinem Werke die
Geschichte der Kirche Salzburg von dem Tode des h. Ru»

. vet. Xll2ieot. Lom.IV. rsß.525. und Moron.?«
Script, rer. Xu»tr. lom. I. ?äß. 8.
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pert angefangen bis zum Tode des Erzbischofs Adalwln, und
eS war demnach seine Pflicht alle salzburgischen Kirchen^3oi>
sicher mit und ohne bischöfliche Würde anzuführen.

Der ungenannte Regensburger hat sein Verzeichniß nicht
vor dem Jahre 854 geschrieben, weil er unter den Freisinger
Bischöfen noch dm Arno nennt, welcher diese Würde erst im
Jahre 854 erhalten hat.

Der Salzburger Anonymus hat zwar sein Werk erst im
Jahre 873 geschrieben; ist aber dieser Unterschied des Alters
von etwa 20 Jahren von Bedeutung?.— Sind diese Ver-
zeichnisse erst dann entstanden, als sie von dem Regensburger
und Salzburger geschrieben worden? Sagt nicht dieser selbst̂ ,
daß er das Verzeichniß der ersten Nachfolger des h. Rupert
b is .V i rg i l schon geschrieben vorgefunden habe.: „Numeru»
Npiseogorlllu et ^libatum eonForiptu« in «e6e Huvavensi « ?
Und woher hat der ungenannte Regensburger sein Verzeich-
niß der Salzburger Bischöfe wenn nicht aus der selben Quelle?

Die Sucht nach einem älteren Verzeichnisse als das vom
ungenannten Salzburger führt endlich zu noch älter scheinen-
den Verzeichnissen. Das eine fand Hansiz * ) bei dem Ber-
nard Pez, das andere Hr. D r . Rudhart in der Iuvavia I .
S . 116 § . 1 3 9 . Beide sind aus dem ältesten handschriftlichen
Gedenkbuche des Stiftes S t . Peter. Allein sie entsprechen der
Erwartung gar nicht, denn in dem einen ist derKbbt Ansolo-
gus vor dem Bischof Vi tal is, in dem andern sogar auch V i r -
gilius vor dem Bischof Johannes gesetzt. Daher blich Hansiz
bei dem Verzeichnisse des ungenannten Regens'burgers und

Oläo Lzlisooporliul et ^bdatuN setuuotorn».
Nroäbertu» Lpisoopu» «t

Vitali» Lp. et
82V0llI8 ^bb»H.
I22W .4bbll».
I'iodriA« LyiscoM» et
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strich die drei Aebbte ohne bischöfliche Würde aus dem Ver«

zeichniß der Salzburger Kirchen-Hirten und Hr. D r . Rud-

hart verschmähte die beiden aufgefundenen Verzeichnisse als

u n h e i l b a r ve rdorben . 7 .

Diese Gegner bedachten aber nicht daß solche Versetzung

auf die natürlichste Art geschehen konnte. Eigentliche Verzeich-

nisse der ersten Nachfolger des h. Rupert konnten njcht früher

entstehen als bis eine namhafte Reihe derselben vorhanden war.

Die beiden aus dem Hansiz und der Iuvavia angezogenen

Verzeichnisse sind nur Auszuge aus dem ersten und ältesten

jetzt nicht mehr vorhandenen Todtenbuche, in welches die B i -

schöfe und Aebbte keineswegs nach ihrer Amtsfolge sondern nach

dem Monat und Tage ihres' Todes eingetragen waren. Wie

leicht konnte also geschehen, daß der Compilator den ^nsolo-

früher gefunden und aufgeschrieben als den Vi ta-

us, welcher allen Anzeigen zu Folge am 20. Oc-

tober gestorben ist. — Eben so 'konnte ein anderer den V i r -

gilius früher gefunden und aufgeschrieben haben als den Jo -

hannes. Har f man also solche Auszüge aus dem Todtenbuche

sogleich als unheilbar verdorben verwerfen ? Enthalten sie nicht

auch die nämliche Zahl der ersten, Nachfolger des h. Rupert

VirAIin» Hpisoopug et
bas.
Lpiscopng.

p
UausI- ?. «. ?53- 69.

et
Vltalis Npisl:oliU8 et

rißi» LpÌ8oopN3 et
i l Npiseopu» et

N9Ì8LUNN» et
Iuvavia l- S. 116. 8- 139. - .
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bis auf V i r g i l ? Sind nicht auch da die brei Aebbte ohne
bischöfliche Würde angeführt? Oder wußte man etwa in je-
ner Zeit die wahre Aufeinanderfolge der Nachfolger des h.
Rupert nicht mehr, weil ein Compilator den Ansologus vor
dem Vital is oder den Virgil ius vor dem Johannes gesetzt hat ?
Kann man glauben, daß der Anonymus äs converziono La-
Hoariorum et Oarantanorum ein Verzeichnis der ersten Nach«
folger des h. Rupert bloß nach seiner Einbildung nicht aber
nach dem Ausweise der zuverläßigsten Documente gegeben habe?
Kann man glauben daß Erzbischof Adalwin der eilfte Nach-
folger des h. Rupert die wahre Aufeinanderfolge seiner Vor«
fahren nicht mehr gewußt habe? — Warum soll das Erschei-
nen der drei Aebbte ohne bischöfliche Würde in dem Verzeich-
nisse des Anonymus so verdächtig sein? Kann man den lan-
gen Zeitraum des Verfalles der christlichen Religion und des
Kirchenwesens in Baiern bestreiten? Kann man bestreiten, was
aus dem Decrete des Papstes Gregor I I . vom Jahre 716 au-
genscheinlich hervorgeht, daß damals .Baiern ohne bischöflichen
Oberhirten gewesen? Wer ist damals der Kirche Salzburg vor«
gestanden wenn nicht Abbt Ezzius? Hatte Hansiz ein Recht
diesen und seine beiden Vorgänger ohne bischöfliche Würde
aus dem Verzeichnisse der Salzburger Kirchenhirten auszustoßen ?
Die Wahrheit widerspricht sich nie. Aus der ältesten LebenSge-
schichte des H.Rupert, aus den kurzen Nachrichten und ans Ar«
noldvonVohburg ist unwidersprechlich gewiß, daß der H.Rupert
kein Zeitgenosse des Königs Childebert I I I . und des gleichzei-
tigen baier'schen Herzogs Theovo I V. desGroßvaters des Herzogs
Hugbert gewesen sein könne, was durch das päpstliche Décret vom
Jahre 716 vollkommen bestätiget wird, und da die älteste Le-
bensgeschichte des h. Rupert ausdrücklich sagt, daß er im zwei-
ten Jahre des Königs Childebert Bischof zu Worms gewesen,
so kann dieser Childebert kein anderer gewesen sein als der .
zweite dieses Namens der Sohn Siegberts und der Vrunhilde,
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welcher vom Jahre 575 bis 596 in Austrasien regiert hat,
und der Anfang der- apostolischen Wirksamkeit des h. Rupert
ist demnach das Jahr 576, womit auch die wahre Zahl und
Folge der Herzoge von Vaiern so wie die Zahl und Folge
der ersten Nachfolger des heil. Rupert vollkommen überein-
stimmt.

Dieser unbestreitbaren Anfangs-Epoche gemäß hat man mit
allem Rechte angenommen/ daß der h. Rupert um das Jahr
580 nach Baiern gekommen sei, wo er zu Regensburg den
Herzog Theodo und seine Edlen von der Abgötterei zum christ-
lichen Glauben bekehret und getauft, und dann um das Jahr
562 zu Iuvavo seine bischöfliche Kirche und das Kloster zum
b. Petrus gegründet hat, wo er am Ostersonntage, welcher auf
den 27. März ( V I . Kai. April i») gefallen war, gestorben ist.

Jenes bezeugt seine älteste Lebensgeschichte mit den Worten:
Vgiritum reääidit in pace clio videlicet re8urreotioni» Domini
nostri ^esu Olli-isti, welchen man seit den ältesten Zeiten als
den Ostersonntag erklärt hat. Dieses bezeugt die einstimmige
Überlieferung aller Nekrologe, wo am 27. März ( V I . Kai.

bemerkt steht: Obitus (oder Vepositio) 8. guäberti
et eonlessoris.

Aus diesem zweifachen Kennzeichen dem Ostersonntage und
dem 27. März ist die Berechnung seines Todesjahres, welches
ursprünglich nicht aufgezeichnet worden, entstanden. Man suchte
nämlich in dem Oster«Cyclus das Jahr, in welchem der Oster-
sonntag auf den 27. März gefallen ist und fand, daß dieses
im sechsten Jahrhundert in den Jahren 533 und 544 ge<
schehen ist. Da nun Einige wie z .V. Aventin den König Chil-
debert I . für den nämlichen hielten, in dessen zweitem Jahre,
das ist im Jahre 512 der h. Rupert Bischof zu Worms ge.
Wesen ist, so setzten sie seinen Tod in das Jahr 333 oder 544,
in welchen der Ostersonntag auf den 27. März gefallen war.
Einige der Alten hielten sich um so mehr an, Childebert I. ,
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weil unter der Negierung Childeberts I I . bei dem longobardi-
schen Geschichtschreiber Paul Diakon, kein Theodo sondern Ga«
ribald I . >als Herzog von Vaiern erscheint.

Es ist aber schon oben gezeigt worden, daß Ruperts ä l -
teste LebenSgeschichte unmöglich von Childcbertl. sprechen kann,
weil dieser über die Stadt Worms Ruperts bischöflichen Sitz,
welche zu dem Reiche Austrasien gehörte,'nichts zu schaffen
hatte. Auch widerspricht solcher Annahme die Zahl der ersten
6 Nachfolger des h. Rupert bis'auf das Jahr 745 dem er-
sten des h. B i rg i ts , deren Amtsyerwaltung vom Jahre 545
bis 745 also über 200 Jahre gedauert haben müßte, waS ge-
gen alle Wahrscheinlichkeit streitet.

I m siebenten Jahrhundert sind es die Jahre 623 und 629,
in welchen der Oster-Sonntag auf den 27 / März gefallen
war. Da der h. Rupert um das Jahr.560 nach Vaiern ge-
kommen und die Bekehrung eines ganzen Landes und Vo l -
kes einen langen Zeitraum bedinget, so wurde von Einigen
daS Jahr 628, von den Meisten aber das Jahr 623 als daS
seines Todes erkannt, welches der beständigen einheimischen'
Tradition und der Zahl der ersten Nachfolger des h. Rupert
bis auf den h. Virgi l vollkommen entspricht.

Allein Hansiz hat gegen die.Erklärung des vissresurree«
tionis mit dem Oster-Sonntage eine Einwendung erhoben,
welche ihm und seinen Anhängern um so wichtiger schien, je-
mehr sie ihrer falschen Rupertinischen Zeitrechnung entsprach.

Er zeigte nämlich aus den alten Martyrologien und Ne»
krologen, daß der Todestag des h. Rupert also bezeichnet steht :
„V I . Kai. ^pr i l . Hisrosiil^mis reZurreetia Domini nostri
^S8ll OkriLti. Obiti« (oder vspositio) 8. Nullberti Npiseopi
et OonksLsoris.« Es ist aber eine uralte Kirchen-Tradition,
daß Christus am 25. März am Kreuze gestorben und am 27.
März von dem Tode auferstanden sei. Da nun die älteste
Lebensgeschichte des h. Rupert nichts anderes sagt a ls : Sy i -
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leääiäit in pace 6ie villolioet re^lirreotioui» vomini
no»tri ^68« dl,ri8ti, so ist.hiedurch nichts anders angezeigt, als
daß er am AuferstehungStage des Herrn, welcher seit den ä l -
testen Zeiten an den 27 März firirt ist, gestorben sei. Dieser
Auferstehungstag ist aber keineswegs der alljährlich veränder-
liche Ostersonntag oder das Auferstehungsfest. Es geht dem^
nach aus den Worten der ältesten Lebensgeschichte nur hervor,
daß der H.Rupert am Auserstehungstage das ist am 27 März
gestorben sei. Man wird hiedurch keineswegs gezwungen, daß
man um sein Todesjahr zu finden nachsuche, in welchem Jahre
der Ostersonntag auf den 27 März sondern höchstens nur
wann der 27 März in die Osterwoche gefallen sei, und dieses
geschah im Jahre 723 am Freitage nach Ostern und im Jahre
726 am Mittwoch nach Ostern. I n einem dieser Jahre ist der.
h. Rupert nach den Worten seiner ältesten Lebensgeschichte ge.
sterben 5).

Diese Entdeckung brachte den Hansiz dahin die ganze Salz-
burgische Tradition von der Ankunft des h. Rupert in Vaiern
um das Jahr 560, von seinem Tode am Ostersonntage und
jene Berechnung seines Todesjahres nach dem Zusammentreffen
des Ostersonntages mit dem 27 März für eine leere Erfindung
des zwölften Jahrhunderts zu erklären.

Gleichwie aber die ganze Ruvertinische Zeitrechnung des
Hansiz und seine Erklärung von der Bekehrung Theodo's aus
der ältesten Lebensgeschichte Ruperts unrichtig ist, so ist auch
seine Erklärung des v i e , reLurreetionis und seine Behauptung,
daß die ganze Salzburgische Tradition von dem Zeitalter R u -
perts eine leere Erfindung des zwölften Jahrhunderts sei, falsch
und unrichtig.

Wenn die älteste Lebensgeschichte sagt: Ipn-i lnm
in pace 6ie viMjeot resurrectionis Domini nontri ^esu

* ) Hansiz i i . r«ß. 9lo - 933.
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wer soll da an den Auferstehungstag zu Jerusalem oder an
den 27 März denken? Wer soll glauben, daß uns der Bio-
graph mit seinen Worten an die Martprologien verwiesen habe,
wo man sie erst verstehen lernen soll? — ,

Ist nicht der veränderliche Ostersonntag eine eben so alte
Einrichtung der Kirche als jene Tradition von Jerusalem?
Hansiz selbst hat allererst nur an den Ostersonntag gedacht und
bestand darauf nach allseitiger Ueberlegung: Owniliil» oxpon-
»in non videtur reoedondlim a dio V I . li»!. .Aprili» in domini-
cani re8urreotiouÌ8 proprie taiem cadente (l?«F. 59) und ist
erst dann hievon abgewichen, als er mit seinem Todesjahre
Ruperts 718 allseitig in die Klemme gerachen war.

I m " Jahre 1131 berechnete ein Ungenannter die Jahre
von dem Tode des heil. Rupert bis auf das Jahr 1131 wie
folgt:

„Nuluerum annorum ». transitu 8. kupsr.ti, pro yuo in-
„terroF28ti8, divinité »oriptum non reperimlls. Oon^eetura
stamen norum polest lieri ex oonZilleratione temporum, in
„guibu3 lui83e IßFitur. ve temporibus ein» le^itur ßio: l e m -
„poribu» iFltur ltillieberti NeFÎs l'rancoriim, anno soMeet
vroFni i1Iiu3^ secundo venerabili» oonle»8or Onristi liullber-
„tu8 in VVormatia editate Npisoopug nabebalur. vs dio
„obitll8 élus, qui in Vl. kal. Aprili» eeledratur »io leßitnr:
„vie orto resllrreotioni» lünri8ti M88arum «olemni» Illslll-l
„per8o1vit et munillis dominici eorpori» et 82llFllini8 viatico
„inter vorba lratres eonKrmInti» exuit nomineni. Lt alibi:
„8ie «llllm oontlFit ?na8S ( 8o. trangitu» ) »aero pa-
,,8«nllo tempore. Inventa autem tempor» NeFi« iuvenlro do-
cent tempora Npiseopi. temporibus i^itur ^U3tini ^uniori»
„et 'liberii OouLwntiui et Hlauritii lmperatorum Nomanor um
„Nildebertu» rsx l'i aueorum ki 1 iu » 8 i ß i b e r t ! 6 t V r u n -
„n i1d i8 i extilisso IsFitnr. Oirca naeo tempora 8.
,/tum vixisss patet.«
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Obschon er hier ganz bestimmt den König Childebert I I .
den Sohn SiegbertS und der Brunhilbe nennt, so wurde er
doch verwirrt, verwechselte Childebert I I . mit Childebert I . und
kam so mit seiner Berechnung zu den Jahren 533 oder 544
hinauf, indem so schließt:

„Vt yuamvi» non »it eertum, »i sunervixerlt 533 annum
,,clom. incarnat, ûanclo 6ominicu3 6io8 ?a»onae in V I . Kai.
„Aprili» vsnit, eerlnm tamen e»t» «um non 8Upervixi»»o
^544. annum äom. incarnat, in <zuo »imiliter llie» «lamini-
„eu» kaselllls VI . kal. borili» svenerit. I6eo «juoll intor
„«tuo 6lldia certiu» e»t, eli^amus et eomolltsmug anno»
„lis transit« 8. liullberti ab anno 544 äom. incarnat. 8unt
„iFltiir a transita eius U8lzil6 in praesentom annum, gui est
„äom. incarnat. U. 0. X X X I . ^uinFenti oetoFinto voto anni,
„iv86 e»t annu8 Leptimu» I^otnarii NeFis"*).

Diese Berechnung hat ein ungenannter Schüler des Erz«
bischofs Eberhard I . unter Beibehaltung der nämlichen Worte
und mit stetex Hinsicht auf Childebert I I . und die Jahre 623
oder 628 bis auf das Jahre 1186 fortgeführt und gefunden,
daß von dem Tode des h. Rupert im Jahre 623 bis zum
Jahre 1186, 563 Jahre verflossen -sind * * ) .

Hieraus ergibt sich augenscheinlich, daß es hier nicht, wie
Hansiz behauptete, um die Beantwortung der Frage zu thun
war, wann der h. Rupert gestorben, sondern darum wie viele
Jahre von dem Tode desselben bis auf das gegebene 1131
oder 1186 verflossen sind? Nicht das Todesjahr des h. Ru-
pert ist eS, welches man hierin suchte', sondern die Zahl der
Jahre, welche von seinem Tode bis 1131 oder 1186 verflossen
waren, ist es, welche nicht bestimmt aufgeschrieben gefunden
werden konnte. Die Stelle aber, worauf sich beide Berechner
berufen: vie orto re^urreotioni» Onristi MissaruN 8o1ownia

«) Iüvavia i. z. 134. V. 111.
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IaotN8 perllolvit, et munita» äominioi eorvorl» et

vilttioo, inter verb» lratre» eonkrmanti», oiuit nominom elo.

ist wörtlich aus der Legende des hell. Rupert * ) entnommen/
einer Lebensbeschreibung, von welcher nach Zeugniß des Herrn
Dr. Pertz schon im eilften Jahrhundert Abschriften vorhanden
waren. Auch in dieser Legende ist der Ois» resurreotionis als
der Ostersonntag erklärt, wie aus den Worten: ciumqne 8ane-
tl«8ÌM2 Ao8 re»urreetioni» Lalvatori» nostri 0̂811 dnr ist i il»

Iuxi88et, IVl,'88aruln golsmui» laetüs persolvit deutlich zu ent«

nehmen, und so wenig diese Legende eine Erfindung des zwölf-
ten Iahrhundertes ist, eben sowenig ist eS die Erklärung des
vie» resurreetiouis als Ostersonntag^

I n den salzburgischen Annalen vom Jahre 1049, welche
Dr. Pertz in seinen Monumenti» Germania» nnliqUig ^lom.
I. pax. 89 herausgegeben hat, sieht bei dem Jahre 628:
1'r2n»itu3 8. Nuobyrti, in welchem Jahre der Ostersonntag mit
dem 27. März zusammen getroffen ist. Ein Beweis, daß man
im eilften Jahrhundert den vie» rezurrLetwni» als den Öfter-
Sonntag erklärt hat. Hansi; selbst kennt sogar ein Kalenda«
rium des Salzburger Domkapitels aus der Zeit Karls des Gro«
ßen, welches den Tod des h. Rupert am 27. März des I a h -
res 623 bemerkt hat. Man geht also in jedem Falle am sicher-
sten, wenn man bei der alten einheimischen Tradition und Er-
klärung bleibt.

Dritte AbtheUung.

Wir müssen jedoch noch einem Einwurfe begegnen, welcher
in der neuesten Zeit gegen das wahre Zeitalter deS h. Ru-
pert gemacht worden ist.

" ) Xpuä Vollanä. ?oui. I I I . Hlnrtii N»F. 70S. llnd Uollll. Oauls.
m. ?. u. ?28 356.
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I n derGeschichte des Christenthums in Oester«
reich und S t e y e r m a r k seit der e r s t e n E i n f ü h r u n g
desselben«, s. w. ( V o n D r . A n t o n K l e i n D o m h e r r n zu
St . S t e p h a n . W i e n 1840) sucht der Herr Verfasser die
apostolische Wirksamkeit des h. Rupert in Vaiern zwischen
den Jahren 580 und 623 durch die ' Missions. Geschichte des
Agilus und Eustasius zu widerlegen, welche in Folge der Kir-
chenversammlung zu Vonöll im Jahre 616 sogleich im fol-
genden Jahre nach Baiern gesendet worden um das Volk von
der Abgötterei zum Christenthume zu bekehren, was doch offen-
bar nicht hätte geschehen können, wenn Rupert schon seit dem.
Jahre 580 das nämliche in Baiern geleistet hätte * ) .

Allein auf der besagten Kirchenversammlung wurde be-
schlossen die erfahrensten M ä n n e r zu den benachbar-
ten V ö l k e r n zu senden um sie in den Schovs der
katho l ischen Kirche zurückzuführen .

OKIotario in »olium trium re^norum Ludliiullto äeorovit

oxoellontia sua 8/nocüea öiämitionk Aridere periti88lmo3 v i -

ros, yui vioinas Fentes »ä premium !3. Hlatn« Neelesiao

revoeareut. > . ^

Wie kann Agilus damals im Jahre 616 zu den erfahren-
sten Männern gehört haben, da er erst 13 Jahre alt war,
indem seine Legende ausdrücklich sagt, daß er dem Abbte Ko«
lumban in dem Kloster Bobbio, wohin dieser unmöglich vor
dem Jahre 610 gekommen sein kann, a l s ein s ieben jäh -
r i g e r Knabe übergeben w o r d e n ist? —

Der Beschluß der Kirchenversammlung lautet ferner nur
auf die benachbarten Völker und zwar auf solche, die vorher
schon Christen gewesen und wieder in den Schoos der Kirche
zurückgebracht werden sollen.

Wie können aber die Bajoarier an der Donau, am I n n
und an der Salzach die benachbarten Völker ftln ? Es ist zwar

" ) Q. c.l- S. 160.



in der Reise der genannten Missionäre von Baicariern, Bavo«
cariern oder Bodoariexn die Rede, aber dieses Volk war da«
Mals in extrenm Germania sita nicht an der Donau, am
Inn und an der Salzach, es war l'olmi oder Lonosi inkeet»
errare und sollte wieder in den Schoos der Kirche zurückge«
brächt werden, jedoch von Heiden, welche die christliche Reli-
gion noch niemals angenommen hatten, ist nirgends die Rede.

Wie können also diese fremden, in verschiedenen Zeiten,
von verschiedenen Auctoren zusammen gesetzten, sich selbst wi-
dersprechenden und unverständlichen Legenden von Agilus, Eu-
stasius, von Kolumban und der h. Salaberga *) unfern ein-
heimischen Documente« entgegen gesetzt werden, aus welchen
die apostolische Wirksamkeit des h. Rupert in Vaiern zwischen
den Jahren 580 und 623 unbestreitbar hervorgeht? —

Allein diese Legenden sind es eben nicht, auf welche der Hr.
Verfasser der vorerwähnten Kirchengeschichte den größten Werth
gelegt sondern eigentlich d ieGründe, welchebere i tsvor
meh r a l s hundert Jah ren die gründlichsten und
gelehrtesten Geschichts-Forscher nöth ig ten Ru-
perts Wi rken in B a i e r n i n eine spätere Ze i t (näm-
l ich zwischen die Jahre 696 und 718) herabzu-
setzen.

Die Gründe welche den berühmten Alterthumsforscher Io«
hann Mabillon bewegen haben, die Ankunft des h. Rupert in
Vaiern unter die Regierung des austrasischen Königs Childe-
bert I I I . und des baierschen Herzogs Theodo IV. nämlich in
das Jahr 696 herabzusetzen, sind nach seiner eigenen Aus'
sage **) folgende: . .

4) Unter der ganzen Regierung des austrasischen KonigS
Childebert l i . war kein baier'scher Herzog des NamenS THeoVo

in H,ctts 8anot0rum Ora. 8. Lsueä. 8aee.ll. ? . l . et ll.

^uu«. Leueä. karis. 1704 low. I. rag. Slo. . '
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sondern Garibald und Tassilo I., wie aus dem Paul Diakon
erwiesen ist. .

2) Der Theodo des heil. Rupert hinterließ zwei Söhne
Theodebert und Grimoald und nach diesen Hugbert, welcher
im folgenden Jahrhunderte den h'. Bonifacius bei sich aufge-
nommen hat, was aus dem Arnonischen. Congestum und aus
Arnold von Vohburg erwiesen ist einem wichtigen wenn auch
nicht gleichzeitigen Autor. Woraus folgt, daß der h. Rupert
nicht vor der Regierung Childeberts H l . nach Baiern ge«
kommen ist.

3) Das Verzeichniß der baicr'schen Bischöfe von dem un«
genannten Negensburger aus dem neunten Jahrhundert schweigt
gänzlich von den drei Acbbten ohne bischöfliche Würde, die in
dem viel jünger« Verzeichnisse des Wiguleus Hundius eines
Geschichtsforschers aus dem Ende des sechzehnten ^Iahrhun«
derts genannt werden.

Wir antworten
aä 1) Daß unter dem austrasischen König Childebert I I .

ein Herzog der Vaicrn des Namens Garibald gewesen,ist dem
Paul Diakon allerdings zu glauben. Daß jedoch dieser Gar i -
bald der erste Herzog der Baiern, daß er Alleinregcnt und
sein Sitz zu Negensburg gewesen, ist im Paul Diakon nirgends
zu finden wohl aber, daß ihm keiner seiner Söhnein der Re-
gierung gefolgt ist, woraus zu schließen, daß Garibald kein
Stammherzog der Baiern, yusm populn» »ibi ele^it, sondern
einer, ynew N e i or<Nn2vit in provine!» i l i», mithin keines-
wegs alleinregierender Herzog gewesen, der seinen Sitz nicht
zu Regensburg sondern in der Nähe des Longobarde« Reiches
gehabt hat.

So wie damals das Reich der Franken unter mehrere
Könige wie das Land der Alemannen unter mehrere Herzoge
getheilt war, eben so auch Baiern, wie aus seinem ältesten

setzbuche ( l i t . i l . cäp. l . 8. 9.) deutlich genug hervor-



geht und nunmehr durch das wahre Zeitalter deS heil. Ru-
pert und seines Täuflings Theodo außer allen Zweifel gesetzt ist.

Es war nicht Recht aus dem fremden Geschichtschreiber
Paul Diakon,, welcher nur wenige Herzoge der Baiern gele«
genheitlich nennt, ein genealogisches Verzeichniß derselben con-
struire« zu wollen.

Dieses ergibt sich nur aus dem wahren Zeitalter des heil.
Rupert un̂ b aus der 0r<lo äueum üelunetorum in dem älte-
sten handschriftlichen Gedenkbuche des Stiftes S t . Peter. Außer
diesen ist an ein richtiges Verzeichniß der Herzoge von Baiern
gar nicht zu denken.

n«I 2) Hätte der treffliche Kenner alter Schriften Mabillon.
das sogenannte arnonische Congestum in der Handschrift, welche
als die älteste in dem Stifte S t . Peter verwahrt wird, selbst
eingesehen, er würde gewiß ein anderes Urtheil hievon gesa)öpft
haben. So aber mußteer sich auf die irrige Meinung verlassen,
welche ihm Andere hievon beigebracht haben, und da dieses
Document in dem besagten Stifte selbst als die älteste und
wahre Mnonische Urkunde erkannt und erklärt worden, so mochte
Mabillon eine genauere Untersuchung und Prüfung ihres I n -
halts für überfiüßig halten und zwar um so mehr, da er sicher
sein konnte, daß ihm sein Beweis aus derselben für das spä-
tere Zeitalter des h. Rupert von Seite des genannten Stiftes
niemals umgestoßen werde.

I n Betreff der Aussage des Arnold von Vohburg/ hielt
sich Mabillon auf dem schon breit getretenen Wege und zwar
um so lieber, weil die bisherige Erklärung der Aussage deS
Arnold seinem Beweise von dem spätem Zeitalter des h. Nu«
pert so ganz entsprach.

»ä 3) Aus der nämlichen Ursache mußte dem Mabillon
das von ihm in der Bibliothek des Stiftes S t . Emmeram
aufgefundene Verzeichniß der ältesten baier'schen Bischöfe von
einem ungenannten Regensburger aus dem neunten Iahrhun«



hundert um so wichtiger sein, da er von Seite der Kirche
Satzburg kein anderes Verzeichniß kannte als das in Wigu-
leus Hundius, auf welches er sich allein beruft. Das Ver-
zeichniß der ersten Nachfolger des h. Rupert in dem Werke:
De conversions V^joarwrum et ^aruntanm-nm, 'die uralten
Nekrologs ^Auszüge in dem handschriftlichen Gcdenkbuche des
Klosters St. Peter sind ihm ganz unbekannt geblieben.

Für einen ausländischen Gelehrten bleibt es immer eine
mißliche Sache Abhandlungen über die. Entstehung fremder
Kirchen 'und Klöster zu schreiben ohne zureichender Kenntniß ihrer
einheimischen Documente und der große Mabillon würde nicht
gewagt haben über den Ursprung der Kirche Salzburg zu
schreiben, wenn ihn nicht das falsche Congestum, welches ihm
als eine echte Urkunde gepriesen worden, hiezu verleitet hätte.

I n einem ganz andern Verhältnisse aber stand M a r k u s
H a n s i z der berühmte Verfafferder tterinania 8aera, welchem
alle einheimischen Quellen über die Geschichte der Kirche Salz-
burg wie keinem andern zu seiner Zeit bekannt waren.

Da er jedoch im ersten Theile seines Werkes in der Ge-
schichte der Kirche Lorch an der E n s den aposto-
l ischen U r s p r u n g und d ie u r a l t e M e t r o p o l i t a n -
W ü r d e derselben, als von welcher die christliche Religion so«
wohl in Vindelicien, Rhäticn und Norikmn als auch in Ober-
und Unterpannonien schon in den ersten christlichen Jahrhun-
derten verbreitet worden, zu erweisen und zu vertheidigen über-
nommen hat, so mußte er im zweiten Theile seines Werkes in
der Geschichte der Kirche S a l z b u r g die einheimische Tradi-
tion .derselben, — d a ß der h. Rupert zwischen den Jahren 580
und 623 die christliche Religion in Baiern begründet und zur
herrschenden erhoben hat , -^ aus allen Kräften bestreiten.

Er mußte den H.Rupert nicht nur in ein späteres Zeitalter
herabsetzen sondern ihm auch eine ganz andere Bestimmung
geben nämlich die Ausrottung der Ketzereien in Baiern. Eine



Aufgabe, welche den Hansiz zu einer ganz eigenen Selbstver-
leugnung gezwungen hat, denn er mußte die falsche Tradition
von der M e t r o p o l i t a n - K i r c h e Lorch als eine wahre
vertheidigcn und die wahre Tradition von der Kirche Salz»
bürg als eine falsche bestreiten.

Das W t sich nun einmal schlechterdings nicht mehr verken-
nen, daß die ganze Tradition von der M e t r o p o l i t a n - K i r c h e
Lorch nur eine Erfindung späterer Zeit nach der erwachten
Eifersucht der Bischöfe von Passau gegen Salzburg sei und
daß sie ganz auf falschen Documente» beruhe, und zwar:

' I . ,
auf einem falschen Verzeichnisse der Erzbischöfe von Lorch.

Jene Tradition von der ungeheuren Schankun'g des römi-
schen Kaisers Philipp und seiner Söhne Philipp und Duirin
an die Kirche Lorch mußte selbst Hansiz ( I . ?2F. 24) als
eine Fabel, -̂ - jenen Erzbischof von Lorch G er a rdus int
Jahre 250 als erdichtet, ,— den Erzbischof E u t h e r i u s ,
welcher der Kirche Lorch schon im Jahre 268 vorgestanden sein
soll und doch noch im Jahre 347 das Concilium zu Sar-
dika als UlltliLrills » ?2nnl)uÜ8, oder^utlleriilZ a I?ra«?ia äo
(?»iu6o (?2F. 45) mit unterschrieben hat, — für gänzlich un-
zulaßig erkennen; und wenn man vor der Zeit 5>es Hansiz
niemals an dem Episcopate des h. Maximil ian zu Lorch zwi-
schen den Jahren 257 und 287 und an dessen Martertod zu
Cilly gezweifelt, so war doch Hansiz selbst der erste, welcher
uns (?2F. 36) darauf aufmerksam machte, daß die bekannte
Lebens- und Leidensgeschichte des h. Marimi l ian von Wort zu
Wort eben so gut dem h. Märtyrer P e l a g i u s angehöre,
wie man sich aus den Vollandistcn ^) überzeugen kann.

Auch hat diese zweizüngige Lebens- und Leidensgeschichte
auffallende Kennzeichen spaterer Erfindung, wie schon, Prof.

low. VI. meuslg äugn-ti. vlos xxvu l .
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V e i t A n t o n W i n t e r im ersten Theile seiner Einleitung zur
bairisch - österreichischey Kirchengeschichte und Prof. A l b e r t
M u c h a r im zweiten Bande seinesrömischen Norikums erkannt
haben.

Der einzige wahre Bischof von Lorch C o n s t a n t i n s ,
welcher aus, der Lcbensgeschichte des h. Severin soap 29)
allgemein bekannt ist, fehlt in der Reihe der. Crzbischöfe von
Lorch gänzlich ^ ) , dagegen gibt ihm Hansiz einen T h e o d o r
zum nächsten Nachfolger, welchem Pabst Symmachus um das
Jahr 504 das erzbischöfliche Pallium ertheilt haben sott.

II
Diese Bulle des Pabstcs Symmachus ist die eigentliche

Grundlage, worauf Hansiz (?»F. 7 ) seinen Haupt-Beweis
für die Erzkirche Lorch gebaut hat und welcher ihm sowohl
für die vorausgegangene als nachfolgende Zeit dienen muß.
Gegen die Echtheit dieser. Bulle haben aber lange schon sehr
berühmte Geschichtsforscher der Verfasser der Nachrichten von
Iüvavia und der Florianer Chorherr Kurz in seinem schätzba-
ren Werke: M e r k w ü r d i g e r e Sch i cksa le d e r S t a d t
Lorch u.s. w. wichtige Bedenken geäußert und sie kann auch
unmöglich echt sein, weil sie von einer Gewohnheit spricht,
die zu Lorch nie gewesen und weil unter dem ganzen Pontifi-
cate des Papstes Symmachus kein Bischof zu Lorch gewesen
ist. Die Bulle sagt, daß sich Theodor des ihm ertheilten Pa l -
liums nach der G e w o h n h e i t se iner K i rche zu bedie-
nen habe, da doch weder zur Zeit des heiligen Scverin
unter dem Bischof Constantius zu Lorch noch vor S t . Seve-
rin unter der Herrschaft der Hunnen noch unter den Römern
eine sylche Gewohnheit zu Lorch Statt gefunden hat Wo ist die
mindeste Spur daß Constantius zu Lorch die erzbischöfliche Würde
bekleidet habe? Wi r lesen sogar im 30ten Kapitel der Le-

*) »lonuinkuta Luica. Volum. XXVIII. ?alt. I I . ?«3. 246.
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bensgeschichte des h. Severin, daß Lorch. aufgehört habe ein
bischöflicher Sitz zu sein. Denn da sich die Anfälle der Ale«
mannen und Thüringer auf Lorch beständig erneuerten, so rettete
der h. Severin dm Bischof Constantius mit allen Einwohnern
in die untern Donau-Städte, wo sie mit den Rügen in fried-
licher Einigkeit lebten. Lorch aber wurde den raubgierigen
Barbaren zur Beute überlassen. I m Jahre 482 starb, der h.
Severin in seinem Kloster bei Favianis. I m Jahre 487 machte
Odoacer König von Ital ien der Nugenherrschaft dicß- und
jenseits der Donau ein Ende. I m folgenden Jahre 488 ließ
er durch seinen Comes Pierius alle Römer aus den untern
Donaugegenden nach Ital ien abführen und, als Bischof Con-
stantius starb, geschah, wie der gleichzeitige Ennodius bezeugt,
der Einfall der Franken, Heruler und Saren und es ging die
Weissagung Severins in buchstäbliche Erfüllung: „llaee yuip-
pe loca nune frequentata eultariliu» in lam V28ti88imam so-
litullinom recli^entur, nt Iwstes aeLtimanteg, auri 86 yuippi-
am reporturos etiam martuorum 8epll1tura3 eüalliant.« Wie
hätte Theodor unter solchen Umständen dem Constantius in sei-
ner bischöflichen Würde nachfolgen können? —

Eben so wenig läßt sich die Metropolitan-Würde der Kirche
Lorch unter der Herrschaft des Hunnen-Königs Attila, welcher
in Panonnien 70 Städte in den Schutt gestürzt hat, als mög-
lich denken. Zur Zeit der Römer aber war S i r m i u m , wel-
ches von Herodian inter ci vitales Ì8tili3 regioni? omnium
primaria genannt wild, die Metropole von ganz I l ly rien und
noch im Jahre 381 sagte Anemius Bischof von Sirmium auf
dem Concilium zu Aquileja: „Oaput Ill/riei nan nisi eivitu»
est 8irnu6nsi8. L^o Rpiseonus illius eivitatig 8lim" ete.

Die Falschheit der Bulle des Papstes Symmachus an den
Erzbischof Theodor zu Lorch ist demnach offenkundig, denn sie
spricht von einer Gewohnheit an der Kirche Lorch, welche nie-
mals Statt gefunden, und von einem Erzbischof Theodor da-



selbst zu einer Zeit, da Lorch gar keiw Vischofsitz gewesen ist.
Wenn man diese vorgebliche Bulle des Papstes Symmachus
mit jener Bulle des Papstes Eugenii, an den Erzbischof A d e l -
r a m von Salzburg vom 13. November 824 * ) vergleicht,
so kann man sich wegen auffallender Gleichheit der Schreib-
art und des Inhalts des Gedankens nicht erwehren, daß aus
dieser Bulle Eugens I I . jene des Papstes Symmachus gerad'e
zu der Zeit entstanden sei, da Erzbischof Adelram bereits die
Wirkungen feindlicher Eifersucht von Seite Passau's empsinden
mußte.

Allein selbst Kaisrr A r n u l f bezeugt in einer Urkunde für
den Bischof W i c h i n g von Passau vom 9. September 898
in Urkunden von Kaiser Karl dem Großen und seinem Sohne
Ludwig dem Frommen ganz bestimmt gelesen zu haben: daß
V i v i l o ehemaliger Erzbischof von Lorch sich mit seinen Ka«
nonikern und Mönchen nach Passau geflüchtet und nach der
schrecklichen Zerstörung der Stadt Lorch durch die Avaren mit
Erlaubnß des Herzogs Oti lo seinen Sitz nach Passau ver-
legt und diese Stadt zuerst zu einem bischöflichen Sitz ge-
macht habe. ^ )

Wi r können nicht zweifeln, daß die Aussage des Kaisers Ar-
nulf wirklich so laute, denn seine Urkunde liegt noch unverletzt
im Reichs-Archive zu München vor, können aber auch unsere
höchste Verwunderung nicht bergen, daß Kaiser Karl der Große
und sein Sohn Kaiser Ludwig ein Zeugniß für eine Bege-
benheit abgelegt haben sollen, von welcher sie nichts wußten

Iuvavia I I . S . 80. Nro. XXV. Sie ist sehr verdorben, ob durch
die Schuld deh Schere oder wegen Unleserlichlcit wisscn wir nicht.

Hansiz l . ?»A 169. Älanuineuta Voio» Vol . X X V I I I . kart. I. knß.
l i 9 . Nro. SS.
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und nichts wissen konnten, weil sie sich nicht zugetragen hatte.
Denn so wenig Lorch vor dem sechsten Jahrhundert ein erzbi-
schöflicher Sitz gewesen, eben so wenig kann es ein solcher
im sechsten Jahrhundert geworden sein, weil es bald nach A n - .
fang desselben unter die Herrschaft der heidnischen Bajoarier
gerieth. Diese haben ihre Bekehrung zur christlichen Religion,
ihre ersten Kirchen und Klöster und ihre erste Geistlichkeit
nicht einem E.rzbischof v o n L o r c h , sondern dem h. R u -
p e r t ehemaligem Bischof von Worms, der um das Jahr
380 nach Baiern gekommen ist, zu verdanken. Seine Acten
bezeugen,'daß er von Regcnsburg bis an die Grenze von
Unter-Pannonien l e h r e n d u n d p r e d i g e n d gezogen und
auf seiner Rückreise sich den Einwohnern von Lorch wöhlthätig
erwiesen habe. Wie hätte dieses geschehen können, wenn Lorch
der Sitz eines Metropoliten gewesen wäre? —

Die Lebensgeschichte des h. Emmeram zeigt uns den baier'-
schen Herzog Theodo I V . gegen Ende des siebenten Jahrhunderts
bereits im langen Kriege gegen das wilde Raubvolk der
Avaren, welches bis an die. Ens vorgedrungen war und
die ganze Gegend daselbst zu einer menschenleeren Wüste und
zum Aufenthalte reissende? Thiere gemacht hatte. ^?roptor

seilieet et lontani inter 8o et ^Vvares belici-
cantroversinm, lines in utrnguo limito lieserto», it»,

eirea ^nesim Nllvium urde» et loca ulim euItisZima
immailitatilius narrèrent, no viantibu»

Die Stadt Lorch war somit schon gegen Ende des siebenten
Jahrhunderts durch die Avaren gänzlich zerstört und nicht
wieder hergestellt worden, da noch im Jahre 791 bei dem
Feldzuge Karls des Großen gegen die Avaren der Fluß Ens

Vit» 8. Nminerami npnä Nelnrlculn Oan'l8MM Lom. m . ?.
r»8. 95 0l»p. 6.
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die Grenze zwischen diesen und den Baiern gewesen war.
«?rlma castra 8upla ^nesum posita mmt. ^am ig Luviu»
hinter Najuarioium atgue Ullnnorum terminu» meäiu» our-
»reu« eerlu» duarum reFuorum lime» liadedatur.« ^)

Daß Vaicrn unter dem Herzog Thcodo IV . ganz ohne
bischöflichen Obcrhirten gewesen, beweiset das Décret des
Papstes Gregor I I . vom Jahre 716 , und seine Legaten in
Vaiern sahen sich wegen Mangel an fähigen und würdigen
Priestern außer Stand gesetzt den sehnlichen Wunsch des.
Herzogs Theodo und den Auftrag des Papstes 3 oder 4
Bisthümer in Vaiern zu errichten in Vollzug zft bringen.
Dieses geschah erst nach 21 Jahren gleichfalls wieder, durch
einen Fremden den Britten Winfried nachmals Bom'facius
genannt. Dieser fand die Bajoarier außer der kirchlichen Ord-
nung lebend, weil sie keinen Bischof hatten außer dem ein-
zigen Vivi lo, welcher kurz vorher als Bischof nach Passau ge-
sendet worden war, wie Papst Gregor I I I . in seiner Antwort
auf den Bericht des Bonifacius bezeugt: „ I^ i tur quia indicasti

lo all Aentom Lajoariorum, et invonisse vos extra.

colosigZticum vivenles, 6um Npisoapag nou liabe-
liant nisi llniiln nomino V i v i l o , lzuem no« palilo ante or-
amavi«,»»« '"5). Er beauftragt den Bonifacius diesen Bischof
Vivilo zu belehren und zurecht zu weisen, wenn er etwas ge-
gen die kanonischen Satzungen unternehmen sollte: „Ram V i -
vilo NpÌ3eovu8 a nonis est oräinatu« et si alieni«! cxee6it
extra Oanonienm re^ulam, lloee et corride eum ^uxta romanao
Neciesiao trallitionem" '^ ^ ) . Dieser Bischof Vivilo weihte im
Jahre 738 die Frauenkirche der Benediktiner - Nonnen zu
Passau.einer Stiftung des Herzogs Oti lo, wie eine gleichzeitige

l imale» likuriskam. »ä »nu. 791.
Hansiz I. ?»tz. l3s.
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Aufschreibung berichtet * ) . Er erscheint als erster Bischof von
Passau nach bestimmter Anweisung seiner Dioecese in jenem
metrischen Verzeichnisse, der baier'schen Bischöfe von einem un-
genannten Regensburger aus der Mitte, des neunten Jahr-
hunderts.

i er^o 8elli «3d Imee aula
tsnllit prima V i vo I « 3 ^am lpss

Domino post ilium antistes mox rite L o » t n 8
l'erti«» est etenim 8 iäon i l i8 mietu» lionaro eto.
Auch in der uralten Orcio Np'̂ enpormn et ^ddatum 6e-

llmotorilm in dem handschriftlichen Gedenkbuche des Klosters
S t . Peter ^ ) erscheint Bischof Vivi lo : Neimeranmg Np«. 6liir-
blnianug I^p». ^FneI1ll8 I^p8. Vivolll8 Ii!p3. ote.

Wie erstaunt man nun diesen nämlichen, Bischof Vivi lo
in jener Urkunde des Kaisers A r n u l f vom Jahre 898 als
ehemaligen Erzbischof von Lorch, wo niemals ein Metropolit
gewesen und welches schon vor mehr als 40 Jahren von den
Avaren zerstört worden, bezeichnet zu finden! Wie erstaunt
man daß selbst bei gelehrten Männern eine Aussage Glau-
ben gefunden, welche durch, die Geschichte aller vorhergegan-
genen christlichen Jahrhunderte, durch die Geschichte des h. Ru-
pert, des h. Emmeram, des.h. Vonifazius, ja selbst durch ganz
gleichzeitige und authentische Zeugnisse des Papstes selbst, wel»
cher den Viv i lo geweiht und gesendet hat, so auffallend wie-
derlegt ist!

Müßte nicht die älteste Kirchengeschichte Baierns ganz an-
ders lauten, wenn die Stadt Lorch, welche doch ganz unstrei.'

5) Incipit seientia yul seirs valent iu yuo tempore asäitlcata erat
Luclesia i8ta in tempore guci pginvvlli-iorum Otilo erat nomen
en>3 el annum unnm kuit patria iztl» in su» patestato nnteynam
con5!eorat» eral ee«!«»'»» ist» et nomen Lpi8<:opo yui lunäe!)llt
olenm Vivolo eto. 2lnu. Loiea Vol. X X V I I ! ?3r t . l l . ?»8.53ot 54.

^ ) Olironicoii uovi««. ?3g. 1??.
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tig zu Bäiern gehörte, jemals der Sitz eines Metropoliten ge-
wesen wäre? — Müßte nicht die Oräo eomprovineMllüj
?ontl2eum, welche der ungenannte Regensburger um das Jahr
834 geschrieben, ganz anders lauten, wenn Vivi lo Crzbischof
zu Lorch gewesen wäre? —

Obgleich man also die Urkunde des Kaisers A r n u l f
vom Jahre 898 mit ihrem ganzen Inserte von dem ehema-
ligen Lorcher Erzbischof Vivi lo für echt erkennen muß, so kann
man doch unmöglich anders schließen, als daß die Urkunde
von Karl dem Großen oder von seinem Sohne Ludwig dem
Frommen, auf welche sich Arnulf beruft, falsch gewesen sei, und
so schwer beschuldigend dieser Schluß auch immer scheinen mag,
so wird er doch schon durch das falsche Verzeichniß der Lor-
chcr Erzbischöfe und durch jene falsche Bulle des Papstes Sym»
machus für den vorgeblichen Theodor Erzbischof von Lorch voll-
kommen gerechtfertigt, denn so wie es unbestreitbar falsche päpst-
liche Urkunden g ibt , so ist cs der gleich/ 'Fal l mit so vielen
andern kaiserlichen und königlichen, so wie mit der, auf welche sich
Kaiser Arnulf beruft 5).

Das Wiener-Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur
und Kunst, Jahrgang 1828. Nr . 48. S . 256, gibt eine Passauer

) I n dieser Urkunde sagt Kaiser Arnulf von Wiching:- ?at2vien»i»
eocleswe presul veueranäu», er nennt ihn den ehrwürdigen Bischof
der Kirche Passau. Allem Wiching war im September des Jahres
898 noch so wenig Bischof von Passau, als Vivilo jemals Erzvischof
zu Lorch gewesen. Den Beweiß hicvon gibt uns Kaiser Arnulf selbst/,
denn in einer Schankungß-Urkunde für die Kirche Passau vom näm-
lichen Jahre, am 13. December, sagt Kaiser Arnulf von dieser Kirche:
"dnills NNNL Nn^ i lmarn» üliectns 30 Läelis eniseopns noster,
Mstur et rector lmnn« ae praviäns e»8v «linoscitnr et«.« (2loy.
Volo. Vol. XXVIII. ?. I. ?i»8. 123. No. 89.)

Damit man aber ja nicht glaube, als wäre in dieser Urkunde
ein Verstoß in der Iahrzahl vorgegangen, so zeigt Mcichelbeck in sei-
ner Historie ^rism';. I'. I., pa^. 147, eine Schankungs-Urkunde
des Kaiser5 Arnulf vom nämlichen Datum, den l3 . Dccember 898,
worin er auf Bitte seiner Gemahlin der Kaiserin Oda et Nn^ilmuri
venerabili» epi^oopi nostri dcr Kirche Freising yuasäZin res pro-

ü ^ i nostri schenkt.
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Urkunde des Kaisers Heinrich I I I . ( Passa« am 28. Decem-
ber 1054) nach ihrem ganzen Inhalte und macht hierüber
folgende Bemerkungen:

»Diese Urkunde ist wirklich von einer seltenen Merkwürdig»
keit als ein Muster der Apocryphität.— Alles ist daran falsch
bis auf Kaiser Heinrichs l N . Siegel und Monogramm und die
Recognition, — oben und unten ist de-r' ursprüngliche Inhalt
,>offenbar radirt und ein neuer falscher darüber geschrieben,
»die Urkunde war höher und ist oben abgeschnitten. Der neue
„Tert sollte wahrscheinlich dazu dienen die Rechte des Hoch«
,>stiftes Passau m.Krems auf der alten Burg und Kirche auf-
brecht, zu erhalten, gegen jene des Stiftes S t i Nicola zu'
„Passau. - — Diese höchst wahrscheinlich aus Öttocars un-
»ruhvollcn und an derlei Urkunden-Verfälschungen reichen Ta-
»gen stammende noch wahrscheinlicher aber den Tagen Rudolfs
,>von Habsburg angehörige Urkunde perdient daher die höchste
"Aufmerksamkeit als ein eigentliches Diploma rosöriptum we-
//gen der Kühnheit und. Offenkundigkeit des Betruges."

//Das Passauer Archiv hat überhaupt mehrere auffallende
»Kaiser Urkunden. So enstiren z. B . von jener berühmten
»Bestätigung Ludwigs^ es Frommen von 823 an das Hochstift
„Passaü über die von seinem Vater Karl dem Großen gleich
»Nach der Eroberung über die Hunnivarcn geschenkten Kirchen
"Und Ansiidlungcn zwei Originale, das eine und eigentliche
„hatein Siegel aber nicht von Ludwig dem Frommen, derbe-
//kanntlich 84l) starb, sondern von seinem Enkel Ludwig dem
»Jüngern, aus dessen Zeit auch die Schriftzüge zu sein scheinen,
„so wie jene des zweiten gleichfalls pergamentenen und in Or i -
>,giNülswcise gefertigten Diplomes, auf welchem ein Siegel auf-

Wiching aber ist bekanntlich ?lst nach dem Tode Engilmarb zum
33l'schum von Passau befördert, aber bald hernach durch einen S y -
nodalschluß nieder abgesetzt worden. Der denkende Geschichtsforscher
weiß demnach, was er von der Urkunde Arnmfö für den i>rovisoli«
schen Bischof Wiching zu halten habe. — ,



„gedrückt war aber abgerissen worden ist. — Uebrigens eri-
„stiren von jener Urkunde Ludwigs des Frommen vier Ab»
„schriften in den Passauer Codicibus, von welchen aber keine
„einzige den vollkommen eigenmächtig erdichteten Zusatz des
»Lazius über Faviana enthält dagegen aber andern groben Be-
„trug. — So war im großen Zwischenreich in der kaiserlo-
>,sen schrecklichen Zeit die Sehnsucht Passau's auf L i n z ge-
dichtet, das ihm zuEbe l sbe rg außerordentlich convenirti
«und worin es Baiern zuvorkommen wollte. So lesen wir
„dann bereits bemerktermaßen' im Ooäox I'raliitionuni des
„Bischofs Otto von Lonsdorf in jener Urkunde Ludwigs des
«Frommen von 823 den ganz willkührlich beigedichteten Zu -
«satz: lloiu più» <Iominu8 et ^enitor nonter OasoluL eontulit
„ei^em ßkäi eeliulnm !3. ?1oriani cum I^inxea oivitate."

Nach solchen Beweisen und Bemerkungen kann man schlie-
ßen, wie es mit der Echtheit jener Urkunde Karls des Großen
oder Ludwigs des Frommen m i t dem I n s e r t e v o n V i »
v i l o E rzb i scho f v o n Lorch beschaffen sei. Ebensoistes_

mit der Bulle des Papstes Eugenius I I . angeblich vom Jahre
826 für Urolf vorgeblichen Erzbischof von Lorch ̂ ) . Dieser
U r o l f wurde nach dem Tode des Bischofs Walderich von Passau
um das Jahr 805 zum dasigen Bischof gewählt Fedoch von dem
Erzbischof Arno zu Salzburg/ nicht bestätigt und anerkannt, son-
dern H a t t o an seine Stelle gewählt und bestätigt. Darauf
hat Urolf, wie Hansiz berichtet, den erzbischöftichen Titel von
Lorch angenommen und als solcher die Bekehrung der Ein-
wohner in Avarie« und Hunnien mit so glücklichem Erfolge
unternommen, daß er vier bischöfliche Sitze und zwar in Mäh-
ren Speculo Iu l ium und Neitra, in Pannonim Favianis und
Vetvar errichtet hat. Hierauf begab sich Urolf im Jahre 824
nach Rom um dem apostolischen Stuhle von seinem glückli-

5) Hansiz I. rax. l49.
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chen Unternehmen Bericht zu erstatten und um die Ertheilung
des erzbischöfiichen Palliums zu bitten. Der Papst erfüllte
nicht nur seine Bitte, sondern sendete auch im Jahre 826 eine
Bulle an die Bischöfe Rathfted zu Faviana, Mechodius zu
Speculo Zulium, Alevin-zu Ncitra und Anno zu Vewar,wie
auch an Tutund und Mopmar die Herzoge und. an das Heer
und Volk in Hunnien und Avarien, worin ihnen Urolf als
Erzbischof der h. Kirche Lorch mit voller Metropolitan-Ge-
walt und als apostol. Vicar in Hunnicn, Avarien und Pan-
nonicn vorgestellt und erklärt wird.

Von dieser Bulle hat schon lange vor uns ein Geschichts-
forscher geurtheilt, daß sie vor dem Richterstuhl selbst der be-
scheidensten Kritik nicht bestehen könne ^ ) , und in der That!
wer kann glauben, daß Papst Eugen I I . im nämlichen Jahre
824, in welchem er auf Empfehlung des Kaisers Ludwig des
Frommen in Gegenwart des kaiserlichen Prinzen Lothar zu
Rom dem Erzbischof A d a l r a m das Pallium mit allen
den Rechten ertheiltc, welche sein Vorfahr in ganz Nor i -
kum und Pannonien ausgeübt hatte, den von seinem 'Erzbi-
schof nicht erkannten und bestätigten Bischof U r o l f bei sich
aufgenommen und ihm das erzbischöfiiche Pallium mit den
nämlichen Rechten in dem nämlichen Metropolitan Sprengel
gegeben habe? —

Wir dürfen versichert sein, daß der große Erzbischof Arno
diesen erwählten Bischof aus vollwichtigen Gründen nicht be-
stätigt und ihn nach seiner Entfernung genau beobachtet, und
daß Urolf, so lange Arno lebte, nicht gewagt habe Dinge zu
unternehmen, welche die Metropolitan-Rechte Salzburgs und
die Diöcesan - Rechte des Bischofs von Passau verletzten. Wie
sollte Urolf nach dem Tode des Erzbischofs Arno in Zeit von
3 Jahren Mähren und das angrenzende Pannonicnzum Chri-

' ) Wiener Archiv für Geographie,Geschichte u.s. w. 1828. S . 376.3fr. 7 l .
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stenthume bekehrt und vier bischöfliche Sitze errichtet haben?
Wie erstaunt man im Jahre 826 von einem Bischof Ale v i n
zu Neitra zu hören, wo Erzbischof A da l ra m erst im Jahre
828 die Kirche geweiht hat*)? Der salzburgische Erzpriester
Richpold in seinem Werke: „De Oonversione Lajoariorum
otOarantnnorum versichert uns: ,/l'emparé i^itur quo l̂ ato et
proeopto Xmul i Imperatori» s798) orientali» paunonis po-

a »luvaven8il)U8 lyFi eoepit piaesulibu» n8Hue in pre-
empuZ »llnt anni l ^XXV. ^uoä nullu» opiseopug »! i-

cubi venisnZ poteztatom lialiuit eeolesiastieam in itlo conü-
nia nisi 8aI?blll'Fsn8e8 Ileetore». necsus Presbyter »liuncls

plu» lribils men8il)ll3 ibi au8U8 o8t ooiero oMoiutu
uam äiml88orlam ^pizeopo pro8eutaverit epi-

Noe enim ibi obliorvatum suit, U8̂ U6 llum nova or-
ta est lioctrina ^lotlio^ii pkilo80pl>l" ̂ /^).

Eben so wenig kann dem denkenden Geschichtsforscher je»
mals in den S inn kommen

folgende drei ündatirte päpstliche Butten an und für Gei>
hard Bischof von Passau für echt zu erkennen.

4. I n der ersten ertheilt im Jahre 937 Papst Leo VU.
dem Gerhard als Erzbischof von Lorch das Pallium nach den
alten Privilegien seiner Kirche.

L. I n der zweiten gleichfalls vom' Jahre 937 zeigt Papst
Leo VI I . den Königen, Herzogen, Bischöfen, Aebbten und Gra-
fen, namentlich den Bischöfen E g i l o l f von Salzburg, I s i n -
gr im von Regensburg, Landbert von Freising, Wiesund
von Säben und den übrigen in Gallien, Germanien und
Alcmannien an, daß Erzbischof Gerhard von Lorch Andachts-
halber zu ihm nach Rom gekommen und geklagt habe, daß

I. Paz. l5 i und I I r»F. 127.
^nvavia II. S. 18.



»—' 77' ^

in ihren Provinzen so Vieles gegen die kanonische Regel und
päpstliche Beschlüsse geschehe, — daß die Bischöfe mehr auf
das Weltliche als auf das Geistliche denken, nur nach der
Gunst der Fürsten strebncd die Religion verletzen und die
Ordnung verkehren. Auch habe ihm Erzbischof Gerhard ver-
schiedene Fragen und Zweifel wegen verschiedenen abergläubi-
schen und heidnischen Mißbrauchen, Priesterehen und andern
in gewissen Verwandschaftsgraden vorgetragen, welche er nun
beantworte »und ihnen anbefehle dem Erzbischof Gerhard, dem
er das apostolische Vicariat in ihren Provinzen übertragen
habe, in allem genauen Gehorsam zu leisten.

0 . Die dritte Bulle ist von dem Jahre 946 dem ersten
des Papstes Agapitus I I . , worin dieser den ärgerlichen Streit
zwischen dem Erzbischof von Lorch G e r h a r d und dem
Erzbischof von Salzburg H e r o l d dahin entscheidet^ daß
dieser seine Metropolitcmgewalt im w e s t l i c h e n , — Erzbi»
schof Gerhard hingegen in dem östl ichen Pannonien so wie
im Lande der Avaren und Mährer und Slaven auszuüben
haben solle.

Durch die ersten beiden Bullen sollen wir gezwungen
werden zu glauben, daß Bischof Gerhard von Passau im
Jahre 937 persönlich nach Rom gezogen sey und durch Ver-
schwärzung seines Metropoliten und seiner Mitbischöfe von dem
Papste Leo V l I . ohne Vernehmung und Berücksichtigung der
Geklagten das erzbischöfiiche Pallium unter dem Titel Per
Kirche Lorch erhalten habe. ' .

Wi r sollen glauben, daß Bischof Gerhard ioon Passau zu
einer Zeit nach dem erzbischöflichen gall ium gestrebt habe, in
welcher ihm von seiner großen DScese in Oesterreich und
Mähren durch die schrecklichen Ungarn nichts mehr übrig ge-
blieben als blutige Leichen und rauchende Brandstätten; denn
schon im Jahre 900 klagte Erzbischof Dietmar von Salzburg
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in seinem Schreiben an Papst Johann IX. ") über die Ungarn:
„Roeiesias Dei ineenlierunt, 6t. omnia aediLeia «ieleverunt,
„ i ta, ut in tot» ?annonia no8tra maxima provinola tantum
„una nun aovareat eeelesia." Wir sollen glauben, daß Bi«
schof Gerhard gerade im Jahre 937 nach Nom gezogen sei,
in welchem seine Gegenwart bei'seiner Kirche dringend noch'
wendig und seine persönliche Sicherheit in Italien höchst ge-
fährdet war, denn die Ungarn hatten nur den Tod des tapfern
Herzogs Arnulf von Baiern (14. Ju l i 937) erwartet um
ihre Raublust in seinem Lande neuerdings zk sättigen. * )

Wi r sotten glauben, daß Bischof Gerhard von Passau
das erzbischöstiche Pallium durch Verschwärzung seines Metro-
politen und seiner Mitbischöfe erschlichen habe, da er doch selbst
Augenzeuge und Theilnehmer ihrer verdienstlichen Bemühungen
gewesen war, die nicht durch ihre Schuld sondern durch die
damaligen schrecklichen Zeitverhältnisse verfallene Kirchenzucht
wieder herzustellen. Wie viele Kirchen und Klöster lagen da-
mals durch die wiederholten Verheerungszüge der Ungarn in
Schutt und Ruinen? — Wie viele Mönche und Priester konn-
ten ihr Leben nur durch die eiligste Flucht in die dichtesten
Wälder und in die Gebirge retten?

Demungeachtet geschab zur Wiederherstellung der Ord-
nung von den Bischöfen Vaierns, was möglich war. Am 12.
Iäner 932 traten zu Negensburg, wie Mansi aus einer Ur-
kunde des Klosters Stablo erzählt, in eine Kirchenversamm-
lung zusammen A d a l b e r t Erzbischof von Salzburg und die
Bischöfe U d a l f r i e d zu Eistätt, W o l f r a m zu Freising,
I s i n g r i m zu Regcnsburg, G e r h a r d von Passau und viele
Aebbte und Priester. Nachdem sie unter Vortragung des heil.

" ) ^nvavw II . S. 183. Xr. I.XIX.

" ) ^Vittioinnä I/lk. I I . i)»ß. «44 et I/li,. I I I . ?. «63. ' "0ttonl:5 anno
«primo 937 Hn^ari Franciam l̂emanumm et <3alliam usque 2ä Ooo-
„»ml» et LnlßulläwN äeva8t»utes z,er Itnliaw leäiornnt.«
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Kreuzes und Absingung der Litanei andächtige Bittprocessionen
zur Erstehung des. göttlichen Beistandes gehalten hatten, kamen
sie in der Domkirche zu S t . Peter zusammen und ermunter-
ten sich unter einander zur Lebensbcsserung und zu einem ihres
erhabenen Berufes würdigen Wandel. Ih re Beschlüsse be-
zweckten einzig nur die Wiederherstellung der kirchlichen Ord-
nung und Disciplin. I m nämlichen oder spätestens im fol-
genden Jahre 933 war eine neue Kirchenversammlung zu D i n -
g o l f i n g an der Isar. Hier erschienen mit dem Herzog
Arnulf von Vaiern und vielen Großen der Erzbischof A d a l -
b e r t von Salzburg, die Bischöfe I s in g r i m zu Regensburg,
G e r h a r d zu Passau) W o l f r a m zu Freising, N i d h a r t zu
Säben und die Gesandten U d a l f r i ed s zu Eistätt, die Chor-
bischöfe D i n p e r t und S u a te r loch mit vielen Priestern,
Diakonen und andern Klerikern um sich über kirchliche Gegen-
stände zu beratschlagen. ̂ ) Aventin setzt bei, Herzog Arnulf
habe sich bei dieser Versammlung durch eifrige Vorstellung der
Bischöfe bewegen lassen den Kirchen jene Güter wieder zurück-
zustellen, welche ihnen, als von den Ungarn verwüstet entzogen
worden sind.

Diese Bischöfe konnte also Gerhard nicht verklagen ohne
sich der Gefahr auszusetzen als Verleumder dargestellt und
bestrast zu werden; eben so wenig ihre Nachfolger, denn Erz-
bischof Adalbert von Salzburg war am 14. Nov. des Jahres
935 gestorben sein Nachfolger Egilolf also erst seit einem
Jahre Erzbischof; Landbert von Freising hingegen und Wisund
von Säbcn sind gar erst im Jahre 935 zur bischöflichen Würde
gekommen. Daher ist schlechterdings' nicht zu glauben, daß
Gerhard Bischof von Passau seine Mitbischöfe bei dem avo<
stolischen Stuhle verklagt und unter den unglücklichsten Zeit»
Verhältnissen nach einer Würde gestrebt habe, welche er ohne

Aioä, Ooäoi äipiom. Natlzbvn. ?. I. ygß. 95.
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Verletzung der Rechte der Kirche Salzburg niemals erhalten
konnte.

Von Arno bis auf Egilolf haben acht salzburgische Kir-
chenhnten in ununterbrochener Folge die erzbischöfiiche Würde
mit allen ihr zukommenden Rechten in ganz Norikum und
Pannonien bekleidet. Die Metropolitanwürde war bereits ein
einhundertvierzigjähriges Recht und Privilegium der Kirche
Salzburg als der Mutlerkirche Baierns und sowohl von den
Päpsten als von den Kaisern und Königen urkundlich aner«
kannt. Wie könnte man denken, daß Papst Leo V I l . einzig
dem gewählten Erzbischof Egilolf das Pallium verweigert habe?
Diese Verletzung der wohlerworbenen Rechte der Kirche Salz-
burg hätte in ganz Deutschland großes Aufsehen erregt und
so wie sich im Jahre 900 Erzbischof Dietmar von Salzburg
und Erzbischof Hatto von Mainz in kraftvollen Vorstellungen
an Papst Johann I X . für -die in ihren Diöcesanrechten ge-
kränkte Kirche Passau mit dem besten Erfolge verwendet ha»
ben, ̂ ) so hätten gewiß auch Egilolf und seine Kirche Salzburg
muthige Vertheidiger ihres Rechtes gefunden.

Wir können daher die beiden Bullen des Papstes Leo V N .
zu Gunsten des Bischofs Gerhard von Passau, welche bisher
von den Geschichtsforschern als Beweis angenommen worden,
daß der Salzburger Kirchenhirt Egilolf das Pallium nicht er-
halten habe, schlechterdings nicht für echt erkennen.

0. Die Bulle aber des Papstes Agapitus I I . vom Jahre
946 für den nämlichen Bischof Gerhard von Passau erweiset-
sich durch ihren ganzen Inhalt als unecht.

„Deine Bitte, so lautet sie, um Erneuerung oder Bestäti-
,/gung der Privilegien deiner Kirche hat uns Abbt Hadamar
,/von Fulda, welcher Andachtshalber hierher gekommen, vorge-
tragen und zugleich den heftigen ßtreit und Zank berichtet,

^) Iuvavia I I . S. 293 und llaräuini Oolleotio Oonciliornm.



„welcher zwischen dir und dem Crzbischof Herold von Salz-
„bürg wegen der Metrovolitangcwalt in einer und derselben
„Provinz entstanden ist. Dieses »haben wir mit dem größten
„Bedauern vernommen, und damit solches Aergerniß nicht
„länger zwischen euch obwalte, wollen wir die Sache nach
„Vernunftund Gerechtigkeit zu entscheiden trachten. Es ist bei
„dem apostolischen Stuhle aufgeschrieben, welchen Kirchen die
»Würde des Palliums zukomme. Die Stadt Lorch ist von
„Alters her der Sitz eines Erzbischofs gewesen, wie in den
„authentischen Privilegien, die du uns übersendet hast, zu le-
isen ist und auch wir in eim'gen durch das Alter schon sehr ange-
„griffenen Schriften gefunden haben-. Lorch hat im Anfange
„der aufkeimenden Kirche und in der grausamsten Verfolgung
„von den Lehrern dieses Sitzes (Nom) die Anfangsgründe dcs-ka-
„tholischenGlaubens erhalten, und dieseGnade hat sich von da durch
„Hülfe der nachkommenden Prediger in dieProvinzm vonDber-und
„Unterpannonien'ausgegossen, welchen beiden Provinzen so wie
„ihren Bischöfen bis zu den Zeiten der Hunnen nur derErz-
„bischof der h. Kirche,Lorch vorgestanden iff, deren barbarische
„Wildheit nicht nur die Stadt Lorch sondern auch die Gegend
»ringsum verheerte und bis auf den Grund zerstörte. Daher
„die Erzbischöfe notgedrungen ihren Sitz anders wohin ver-
legten und auf ihre Metropolitan - Wurde verzichteten. Erst
„ in der jungem noch nicht so lange vcrffossenen Zeit, da Vaiern
„keinen Metropoliten hatte, erlangte Arno Bischof zu Salz-
,/burg die erzbischöfiiche Würde. Dieses bezeugt die alte Ge-
schichte des h. Archives. Nun aber, da durch die Gnade Gottes
„Ruhe und Sicherheit für die h. Kirche Lorch wieder zurück-
gekehrt ist, darfst du auch an keinem andern Orte residiren
„als dort. Wi r setzen dich daher auf den Thron dieser Kirche
„neuerdings ein, entbinden sie von ihrer Unterwürfigkeit, er-
„heben sie neuerdings zum Metropolitan sitz und bestäti-
gen alle Privilegien und Rechte, so wie dir und deinen

6
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,/Nachfolgern den Gebrauch des Palliums für immer. Zur Auf-
hebung alles Streites und Zankes halten wir für gut und
„befriedigend euere Dicöscn so zu theilen, daß dem Erzbi-
„schof Herold der westliche Theil Pannomens dir aber und
„deinen Nachfolgern der östliche Theil sammt dem Lande
„der Avarcn, Mahrer und Slave« zur Besorgung und Ver«
„waltung verbleibe. Gibt sich aber Erzbischof Herold mit die-
„scr Theilung noch nlä)t zufrieden, so erklären wir ihn des
„ihm zuerkannten Antheilcs gänzlich verlustig und geben
,/dir nach dem vorcinstigen Gebrauche beide Antheile zur Be-
sorgung" u. s. w. - ,

H e r o l d / vom Stamme der Grafen von Scheyern folgte
dem im Jahre 939 verstorbenen E g i l o l f auf dem erzbi-
schöfiichen Stuhle zu Salzburg. Seine crzbischöfiiche Würde
ist von dem Kaiser Otto I . , bei welchem er das Amt eines
Erzkanzlers bekleidete, urkundlich anerkannt so wie auch von
dem Papste Agapitus I I . selbst, welcher ihm die drei zum
apostolischen Stuhle gehörigen Orte Winhering, Antcsen
und Wolinbach Men einen jährlichen Zins von 3 Pfund
Silber eigcnthümlich übergeben hat. ^) Die unbestreitbare
erzbischöfiiche Würde Herolds beweiset augenscheinlich, daß
die vorerwähnten Bullen des Pabstes Leo VI l . und des Aga»
pitus I I . für G e r h a r d Erzbischof von Lorch reine Er-
dichtung sind. Wenn Gerha rd bereits im Jahre 937 zum
Erzbischof von Lorch und päpstlichen Vicar in Germanien und
Pannonien erhoben worden wäre, wie hätte er als solcher den
H e r o l d zur erzbischöstichen Würde in Salzburg gelangen
lassen können, welcher seine Metropolitangcwalt nirgend an-
derswo ausüben konnte als im Norikum und Pannonien? —

Urkunden des Kaisers Otto für Herold Erzbischof von Salzburg:
Vom 29. Mai 940 bei Ried Ooäex 6iploln. Na than . I. S . 96.
5lrn. 102. Und die andern: Iuvavia I I . S . 17a bis 161. Nro. 6?
63. 64. 65. 66.
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Da nun G e r h a r d nichts.weniger gewesen als Erzbi-
schof von Lorch, so.konnte auch kein Streit obwalten zwischen
ihm und H e r o l d , von welchem Streite auch nicht die min-
deste Spur im Salzburg« Archive vorhanden ist, und so hatte
auch Pabst Agapitus I I . gar keine Veranlassung diesen Streit
und zwar erst im Jahre 946 dem letzten des Bischofs
G e r h a r d zu entscheiden, wozu die ihm so unwürdig und
frevelhaft angedichtete Bulle ohncdieß gar nicht geeignet ge-
wesen wäre. ,

Wenn Lorch jemals vor oder nach den Zeiten des Hun-
nenkönigs Attila eine Mctropolitankirche, gewesen wäre, so'
würden die Beweise aus dem päpstlichen Archive ganz anders
lauten. Wi r würden die wahre Folge der Metropoliten von
Lorch und eine ganze Reihe der Päpste kennen, di> ihnen
das Pallium crtheilt haben. Wi r würden eine ganz andere
Geschichte von Lorch, eine ganz andere Geschichte von der
Kirche Salzburg haben.

Wie hätte ^apst Agapitus sagen können,' daß nun Ruhe
und Sicherheit für die Kirche Lorch zurückgekehrt sei, da er
selbst noch im Jahre 955 einen abermaligen Raubzug der
Ungarn nach Vaicrn erlebt.hat; da noch 30 Jahre nach ihrer
Niederlage auf dem Lechftlde bei Augsburg M e l k eine dro-
hende Grenzfestung derselben geblieben? — Und wie konnte
die so unbestimmte Abthcilung Pannoniens in das westliche
und östliche geeignet sein den vorgeblichen Streit zwischen
H e r o l d und Gerhard'beizulegen? Sie hätte ihn vielmehr
entzünden müssen, da Herold durch die Zutheilung des west-
lichen Pannoniens.offenbar vor dem Gerhard begünstigt war.

Wie war es möglich solche Erdichtungen, welche ganz un-
würdige Begriffe von den genannten Päpsten und Bischöfen
machen, für bare Wahrheiten anzunehmen und dadurch die
Geschichte beider zu verfälschen? Wir dürfe:! ganz gewiß glau-
ben, daß Bischof G e r h a r d von Passau so wenig nach dem

6*
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Pallium gestrebt habe als sein Nachfolger A d a l b e r t , welcher
dieser Kirche vicrundzwanzig Jahre hindurch nämlich von 946
bis in den Juni 970 ohne Pallium vorgestanden ist, wie alle
Acten aus seiner Zeit beweisen. Wenn Papst Agapitus I I .
die Kirche Lorch im Jahre 940 als eine, welcher nach Anzeige
des h. Archives die Ehre des. Palliums von Alters her ge«
bürt , neuerdings zur Metropolitanwürde erhoben und sowohl
»den Gerhard als allen seinen Nachfolgern das Recht zum
Pallium zugesprochen hätte, wie hätte er sich gekränkt und
beleidigt fühlen muffen, daß schon Adalbert der nächste Nach-
folger Gerhards keinen Finger darum rührte! — Wir können
und dürfen daher

VI.

auch die Bulle des Papstes Benedict V l l . vom Jahre 974,^
worin er dem Bischof P i l i g r i m von Passau auf dessen
schriftliche Bitte das Pallium ertheilt und die Kirche Lorch
neuerdings in ihre Metropolitanwürde einsetzt * ) , durchaus nicht
anders bemtheilen.

Sie ist eben so falsch, wie schon aus ihrer Aufschrift, worin
die Erzbischöfe S ö h n e genannt sind und der erst im Jahre
969 neugeschaffene Erzbischof von Magdeburg den weit altern
von Köln und Salzburg vorgesetzt ist, noch mehr aber aus
ihrem Inhalte selbst hervorgeht.

Nicht authentische Dokumente, nicht echte Bullen seiner
altern Vorgänger sind es, auf-welche sich Papst Benedict be-
ruft, sondern falsche Vorspiegelungen in der vorgeblichen B i t t -
schrift Pi l igrims, daß der Erzki rche Lorch schon zur
R ö m e r - und Gep idenze i t im östlichen P a n n o n i e n
und M ö s i e n 7 B ischöfe u n t e r w o r f e n gewesen, —
eine schüchterne Anspielung auf jene erdichtete Bulle des Papstes

" ) Hansii i. S. s u und 813.
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Symmachus cms dem Anfange des. sechsten Jahrhunderts,
welche vorher nie angezogen worden, weil der Betrug noch zu
neu war, nämlich erst aus dem Jahre 824 — und die fal«
schen Märtyrer - Alten des h. Marimil ian.

Daher auch diese vorgebliche Bulle des Papstes Benedict
V I I . nicht den mindesten Erfolg weder für Pil igrim von Passau
noch gegen dm Erzbischof Friedrich I . von Salzburg gehabt hat.
- ' Hansiz behauptet, daß Kaiser Otto I I . den Bischof P i l i -
grim von Passau als Erzbischof von Lorch erkannt und neuer«
dings als solchen inthronisirt habe mittels Urkunde ää. Ne«
gensburg den 5/ October 974, worin er .ihm' das Prädium
Ensburg schenkt und woraus Hansiz folgende Stelle * ) an-
fuhrt: ,/I.lt Piemaämoäl,m pr ia is temporibus 8. I^auriaeen-
„»is eeelesia, yuae extra murllm in lionorem 8. 8tepnani
„sanetilzue I^aurentii eonstrnela ot lleöioata est, ante «li»»!-
„llium et äesolationom re^ni Lniariorum mater eeelesia et
„epl80opn1i3 8elie8 f»it^ ita dsincops pristino lionors ao
,><!iFnitato porfruatur, lzuäm et prnesenti praeeepto
„renovamus »ttzue roboiamu» et iam ßaepeclictae
„«i» eoelesiao vvneraliilem kil lFl imum i-eintlironi^amus au-
„t i8titem, PlalonuZ amndo iam ipse, <zuam omne» «ni sue-
/,ce88ore8 I^nluiaeensos Kaut et nominenlur kontiüeos. D a -
„tl lm ^onas 0et«bri8 anno Domini VOOOOI^XXVII. In6ie-
„lions V I . anno re^ni Domini Ottoni« Imperatori» ^UFusti
„ X V l l . ^elum in ««vitato Natispona.«

Gewiß muß jedem Leser der höchst unbestimmte ja nichts«
sagende Ausdruck auffallen: ante llissillium et clezoiationem
rezni Nn^ariorum, woraus unmöglich auf eine gewisse Zeit
geschlossen werden kann. Wie zurückhaltend sind die Ausdrücke:
epl8eopali3 selles, antisteg und I^ilriaoenses I'ontiiiees! Jedoch
selbst diese ganze Stelle, wie sie Hansiz anführt, ist nur aus

Hanslz i . paß. 223 Nr. 20.
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dem Passaucr Concepte, welches von der kaiserlichen Kanzlei
nicht angenommen wurde. Die ganze Urkunde gehört unter
die Diplomata apo^raplia und ist in den Älanumsnti» Loiei»
Vol. X X X I . ?. I. S. 232 Nr. 120 zu lesen. Das viplo-
nm autlwntiellln dieser Schankung Ottos I I . ^ l l . 5. October
Ni<jrat68liil8Ln, kommt in den Noiiumoutis Loioi» Vol. XXVI I I .
?. I. ?ax. 223 Nr. 150 vor, worin kein Wort von jener
geschraubten Stelle in dem trügerischen Concepte enthalten ist.

Wenn die Bulle des Papstes Benedict V I I . für Pil igrim
echt wäre, so hätte Kaiser Otto I I . die Anerkennung desselben
als Erzbischof von Lorch gewiß nicht erst ans das Jahr 977
verschoben und würde denselben bei jeder Gelegenheit ganz
unzweideutig als solchen betitelt haben, denn Bischof Pil igrim
war sein getreuestcr durch die schwersten Prüfungen erprobter
Anhänger.

Allein nach der Entsetzung des Erzhischofs Herold von
Salzburg wurde F r i e d r i c h I. Graf vom Salzburg- und
Chiemgau zum Erzbischof von Salzburg»erwählt und am 13.
Apri l auf der Synode zu Ingelheim von dem Erzbischof Bruno
von Köln geweihct. Friedrich behauptete diese seine von. den
Päpsten und Kaisern anerkannte Würde bis an seinen Tod
den 1. M a i 991, welchen Bischof Pil igrim von Passall Kur
um dreißig Tage überlebte.

I m Jahre 959 den 8. Juni zu Nohr schenkte Kaiser
Otto I. per intervonttlln krillerici ^uvavonslL eeolosio mein-
episcopi den Domherren zu Salzburg den Ort Grabenstatt am
Chicmsee nebst einem Antheile an der Saline zu Ncichenhall
und dem Forste an der Traun. * )

967 am 25. Apri l aus der Synode zu Ravenna bestä-
tigte Papst Johannes X l l l . den Crzbischof Friedrich von Salz-
burg in seiner Würde. Diese Bulle ist von dem Papste, von

n) Iuvavia U. S. 181 Nr. 07.
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dem Kaiser Otto I . und 59 Cardinale«, Erzbischöfen und Bi<
schöfen unterschrieben. * ) '

968 am 30. October bei Lucca schenkte Kaiser Otto I .
nä eeelesiam 8. ?etri ^rineini8 np08tolorllm, oui venerabili»
areniepiseopu» l'rilleriollz nrao6830 viäetur, die Abbtei
Chiemsee. «5) '

970 am 7. März zu Pavia schenkte Kaiser Otto I . revo-
renti88lmo »t^lio val^e amato lr iäerieo 8aIxdur^en8Ì3 ocole-

8!« arenleni8oono N08tro einige Güter in den östlichen Ge-
genden, den Niedrilchof. mit 50 Hüben, den Forst Susil und
andere inbenannte Güter. ^ ' ^ )

Um ^74 . Bulle des Pchstcs Venedikt V I I . , worin er dem
Erzbischof Friedrich das apostolische Vicariat in ganz Norikum
und Pannonien ertheilt und zwar in den bestimmtesten und
unzweideutigsten Ausdrücken: ,,0one6llimll8itayu6 vieem ano-
„8toIie2M I'rillt'licl) antistiti 8al2l)llrF6N8l8 eceie^iae in tota

„borica provinola et in tota ?anu<inia 8Üpoliori 8«ilieet et

„inferiori «luomoila 8ni llntece38oro8 eandem pote3tatem a

„no8trÌ3 naliiienmt anteee88orilill8" eto. -^) Diese Bulle wurde

von Hansi; und allen, die ihm nachgeschrieben, dem Papste
Benedict V I . zugeschoben aus der einzigen Ursache, weil sie
mit der vorgeblichen Bullendes Papstes Benedict V I I . für
Piligrim von Passau ganz unvereinbarlich ist.

I m Jahre 976 am 2 1 . Ju l i zu Negensburg übergab
Kaiser Otto I I . I'rillorieo 8al2liurFen8Ì8 oeele8ie arcllieni8ean<)

8i»i8yue 8ul:c683orilill8 in nernetuum einen Hofzu Regensburg. -Z-l-)

978 am 1. October katavii und am 7. October zu Mainz

!.. c S. 183 Nr. 69.
!.. o. S. 185 Nr. 70. '
l.. c. S. 186 Nr. 71. ' ,
Iuvavia 71. S. M Nr. 73.
!.. «. S. 188 Nr. 72 ünd HIon. Volo. Vol. XXVHI. ?. I. S.
Nr. 146.



gab Kaiser Otto I I . I'riäerieo LalxbnrFsusis?eeele8io venera-
dil l m-clneplFcopo eine kürzere und eine weitläufigere Bestäti-
gung über alle Güter seiner Erzkirche in Baicrn, in Kärnthen
und Pannonicn. ^)

982 den 18. Ma i bei Tarent bestätigte Kaiser Otto I I .
l>i<Ierico salxblU'Asnsis ece1e»ia6 äreliiepizoopo das Privile-
gium des Kaisers Arnulf über die Stadt Pettau :e. ̂ ) '

984 den 25. April ertheilte Papst Johannes X I V , rove-
rentl83ilN0 »o 3M5ntÌ88Ìmo oonlratri nostl-l) l'rillerieo 82net<z
^'llvaven8i8 eoclesio Llclnopweopo eine feierliche^Bestätigung
aller päpstlichen wie auch kaiserlichen und königlichen Pr iv i"
legicn und Besitzungen seiner Erzkirche. ^ ^ )

So unzweideutig und bestimmt wurde Friedrich I. fort-
während und bei jeder Gelegenheit von Papst und Kaiser als
Crzbischof erkannt, während für die erzbischöfliche Würde P i l i -
grims von Passau kein anderes Zeugniß vorhanden ist als
eine falsche päpstliche Bulle und ein falsches von der kaiserli«
chcn Kanzlei nicht angenommenes Concept.

Schon Papst Imwccnz I I I . klagte in einem Briefe an den
Erzbischof Eberhard I I . von Salzburg über den Bischof Wolf-
kcr von Passau: „Oktentu insuper l i t e r a r n m k a l s a r l i m ,
„YUÄ8 u u l l u 8 8ÄN20 M 6 n t i 8 o r o ä o r o Ä o b u e r a t a

„eum l'iisin^snßi et Usistotensi episcopi» venergbilsm srn-
„trem no8truln MnFuntinum nrelliepiseopum in lavorem aä-
„versgrioruiu «uärum all guam praeLontiam vitaro z>las8ump-
„«it" otc. 5)

Seitdem - die Archivalien der Kirche Passau wie die der

" ) Q. e. S. 200 Nr. 75, und 76.
55) !.. «. S. 206 Nr. 77.

N5").Iuvavia n. S. 203 Nr. 7?.
>j-) Hansiz I. l»nß. 348. Man sehe auch Friedrich Hurtcr? Geschichte;

Papst Innocenj I I I . l . Bd. S . 44?..
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andern Hochstifte und Klöster in das ^önigl. baier'sche Reichs-
archiv nach München gekommen sind, wurden sie von sachkun-
digen Männern sorgfältig untersucht und die falschen von den
echten gesondert. Als Resultat dieser Untersuchungen ergab,
sich endlich das öffentliche Geständniß: „die vorzüglichsten, die
„eigentlichen Fabriken falscher Urkunden nwchte man Kemvten
„und Passau nennen; in jener zur Nothwehr des Stiftes und
„der Stadt gegeneinander. . . . ; in Passau wegen der M e -
«tropolitanwürde und der Eremvtion von dem weit jünger« (?)
„Salzburg :c" ̂ ) .

Es sind zwar alle diese von uns angezogenen und ' beur-
Heilten Bullen die Erzkirche Lorch betreffend in die Concilient
Sammlungen aufgenommen worden. Dieses spricht aber noch
keineswegs für ihre Echtheit. Die Herausgeber dieser Samm-
lungen nahmen alle Bul len, welche ihnen bekannt geworden
sind, ohne Unterschied auf. Indessen haben sie doch viele, deren
Inhal t sie mit den bekannten geschichtlichen Thatfachtn wenig
übereinstimmend oder gar im auffallenden Widerspruche fanden,
selbst als verdächtig oder falsch bezeichnet und wenn auch die
Bullen für die Erzkirche Lorch solche Bezeichnungen und Andeu-
tungen nicht haben, so liegt "die Ursache nur darin, w « l diese
meist ausländische .Sammler von der Kirche Lorch gar keine
Kenntniß hatten und also nicht im- Stande waren über den
Werth oder Unwerth der Lorcher.Vullen zu urthelicn. Jedoch
schon durch ihre Aufnahme in solche Sammlungen und noch mehr
weil sich deren Herausgeber über ihren Werth oder Unwerth
nicht ausgesprochen haben und selbst der berühmte Verfasser
der Germania 8aera ihre Echtheit vertheidigt hat, fanden sie
bei minder kritischen Geschichtschreibern vollkommen Glauben.

Hansiz konnte aber nach seinen damaligen Verhältnissen nicht

Akademische Rede über die, »lonument» Loie» am 88. März t83».
München-S, 49. -
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anders verfahren und als Geschichtschreiber der Kirchen Lorch
und Paffau mußte er nicht nur das wahre Zeitalter des heil.
Rupert, sondern sogar dessen' Bestimmung als Gründer der
christlichen Religion in Baiern verleugnen und bestreiten. Denn
wenn dieser schon um das Jahr 580 nach Baiern gekommen ist
und dieses Land von der Abgötterei zum christlichen Glauben
bekehrt hat, so kann Lorch um eben diese Zeit unmöglich der
Sitz eines Erzbischofs gewesen sein. -

Gleichwie aber Hansiz in der Geschichte der Erzkirche Lorch
alle historische Kritik bei Seite gesetzt hat, eben so auch in Be-
treff des wahren Zeitalters des h. Rupert und der hiezu gehö-
rigen Documente. Diese sind ihm vorzugsweise das sogenannte
arnomsche Congesium, die salzburgischen kurzen Nachrichten und
die älteste Lebensbeschreibung des h. Rupert. Das erstere hält
er entschieden für eine wahre Urkunde des Bischofs Arno, die
kurzen Nachrichten aber für einen Zwillingsbrudcr desselben:

minils 68t lilisllus alter eiusäem arzumenti, nisi yuoä
«it lllieriol et oxpli«atior priore.« (?»ss. 12.)

I n beiden glaubte er die gleiche Aussage gefunden zu haben,
daß Herzog Thcodo I V. (den er nach seinem Schema den zwei-
ten nennt) der erste Wohlthater des h. Rupert gewesen, welcher
daher unter dem nämlichen Herzog und unter dem König Chil-
debert I I I . also erst im Jahre 696 nach Vaiern gekommen ist.

Wie können die kurzen Nachrichten unter dem Herzog Theodo
dem ersten Wohlthater des h. Rupert den Herzog Theodo I V .
anzeigen, da sie beweisen, daß das von Rupert begründete
christliche Religions- und Kirchenwcsen in Vaiern im.besten
Gedeihen und Wachsthume bei dem Tode des Herzogs Theodo'
gewesen, welches ^ unter Theodo IV . in den größten Verfall
gerathen war? — Wie können die kurzen Nachrichten unter
Theodo, dem ersten Wohlthater Ruperts den. Herzog Theodo
I V . anzeigen, welcher, wie Hausiz sagt, im Jahre 718 gestor«
ben ist, wenn sie berichten, daß das Gut, welches Bischof Ru -
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pert nach dem Tode des Herzogs Theodo seinen beiden
lingen verliehen hat, noch zwei Generationen bei der Kirche
Salzburg geblieben und erst rann auf so lange Zeit entfrem-
det worden, daß. Abbt V i rg i l im Jahre 745 die 4 ältesten
Greift, welche noch lebten, hierüber vernehmen mußte? — Wie
können die kurzen Nachrichten unter Thcodo dem ersten Wohl-
thäter des h. Rupert Theodo IV. anzeigen, wenn sie berichten/
daß Theodo der erste Wohlthäter einige Jahre vor dem heil.
Rupert gestorben sei, von Theodo I V . aber gewiß ist, daß er
noch im Jahre 716 regiert habe, da der h. Rupert und sein
Nachfolger V i ta l längst nicht mehr unter den Lebenden waren?
-^ wenn sie berichten, daß dem Theodo des h. Rupert sein
Sohn Theodebert in der- Negierung gefolgt sei (Theodo IV .
hatte aber keinen seiner Söhne sondern nur seinen Enkel
Hugbert zum Nachfolger in der.Negierung seines Landes) ? —
Gewiß! Hansiz hat das Congestum und die kurzen Nachrich-
ten zu flüchtig und oberflächlich aufgefaßt; er hat sie nicht
sorgfältig miteinander verglichen und durchdacht; er hat wie
alle seine Anhänger von der Gleichheit der Namen auch auf
die Identität der Personen geschlossen, daher seine irrige Be-
hauptung, daß die kurzen Nachrichten wie das Congestum unter
dem ersten Wohlthäter des h. Rupert Theodo IV . anzeigen.
I n Folge dieses unrichtigen Schlusses ließ er das dritte Do«
cument die älteste Lcbensgeschichte des b. Rupert nur unter
der Bedingung gelten, -wenn man sie in Betreff der Bekeh-
rung des Herzogs Theodo gerade so versteht,'wie er haben
w i l l , daß nämlich der h. Rupert den Herzog Theodo nicht,
von der Abgötterei sondern von einem Irrglauben zum wah-
ren Glauben bekehrt und daß seine Bestimmung nur darin
bestanden habe Vaiern von den herrschenden Ketzereien zu
reinigen — ein I r rwahn, welcher durch den ganzen Inhal t der
Lebensgeschichte des h. Rupert widerlegt wird. So schritt er
zu seinen beiden Beweissätzen über:
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I. Unter jenem König C h i l d e b e r t kam Rupert der B i -
schof von Worms nach Baiern, unter welchem ein Herzog
THeodo in Baiern regierte.
- I I . Unter jenem THeodo kam Rupert nach Vaiern, wel-
cher zuerst seinen Sohn T h e o d e b e r t , dann seinen Enkel
H u g b e r t , hernach den O t i l o und endlich den T a s s i l o
zu Nachfolgern in der Regierung hatte, wie aus dem Congc-
stllm und aus den kurzen Nachrichten augenscheinlich hervor-
geht und hiedurch beweisen, daß THeodo IV. oder der letzte
dieses Namens der erste Wohlthater des h. Rupert gewesen
und daß dieser also im fünften Jahre der Negierung des
Königs Childebert I I I . das ist im Jahre 696 nach Vaiern
gekommen.

Der erste Satz ist richtig und aus der Lebensgeschichte des
h. Rupert unbestreitbar; der zweite Satz ist falsch, weil Hansiz
die Folge der herzoglichen Wohlthäter in dem Congestum und
den kurzen Nachrichten für die genealogische Folge der baierà
schen Herzoge selbst angesehen hat und dahcrj falsch argumen-
tiren mußte, wie sich aus dem Folgenden unwidersprechlich
ergibt. .

H. Unter jenem THeodo ist der h. Rupert nach Vaiern ge-
kommen, welcher von ihm sammt seinem Volke von der Abgöt-
tcrci zum Christenthume bekehrt und dieses im ganzen Lande be-
gründet worden, wie die Acten Ruperts beweisen. Unter
THeodo IV . aber war das von Rupert gegründete christliche
Religions, und Kirchenwesen bereits in den tiefsten Verfall
gerathen, folglich können THeodo I V . und der gleichzeitige König
Childebert I I I . nicht die Zeitgenossen des h. Rupert gewesen seyn.

L. Unter jenem THeodo ist der h. Rupert nach Baiern ge-
kommen, welcher vor diesem seinem geistlichen Vater in jener
Zeit gestorben, da sich das Christenthum in Vaiern in seinem
besten Fortschreiten und Gedeihen befand, wie der sterbende
Herzog THeodo selbst bekannte und in. dem zweiten Kapitel der^
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kurzen Nachrichten zu lesen ist. Herzog Theodo I V . aber lebte
noch im Jahre 716, da sowohl Rupert, als sein Nachfolger
Bischof Vi tal längst nicht mehr unter den Lebenden waren, und
zog im nämlichen Jahre nach Rom um vom apostolischen Stuhle
daselbst Rath und Hülfe bei dem gänzlichen Verfalle des christ«
lichen Religions - und Kirchenwesens in seinem Lande zu erhal-
ten. Folglich kann der h. Rupert unmöglich erst unter Theodo
I V . und dem> gleichzeitigen König Childebert I I I . nach Baiern
gekommen sein^

ĉ . Unter jenem Theodo ist der h. Rupert nach Baiern ge-
kommen, welcher erstens seinen Sohn Theodeber t zum Nach-
folger in der Regierung'hatte, wie das zweite Kapitel verkürzen
Nachrichten bestimmt anzeigt, dann seinen zweiten Sohn G r i -
m o a l d , wie Arnold von Vohburg ausdrücklich bezeugt; folglich
kann Theodo IV. , dem keiner seiner Söhne sondern nur sein
Enkel Hugbert in der Negierung gefolgt ist, wie Arnold von
Vohburg und die Lebensgeschichte des h. Korbinian bezeugen,
unmöglich der erste Wohlthäter und Zeitgenosse des h. Rupert
gewesen sein. . '

Da aber dieser nach Aussage seiner Acten im zweiten Jahr
des Königs Childebcrt Bischof, zu Worms gewesen, so muß
dieser Childebcrt der zweite dieses Namens sein, welcher vom
Jahre 575 bis 596 regiert hat, denn das zweite Jahr Chil-
deberts I. würde den Cpistopat Ruperts zu Worms in das Jahr
512 hinaufbringen, welchem die Zahl seiner ersten Nachfolger
bis Vi rg i l auffallend widerspricht.

Der h. Rupert ist demnach, im zweiten Jahre des Königs
Childebert I I . das ist im Jahre 576 Bischof zu Worms gewe-
sen und damals muff ein Theodo Herzog in Vaiern gewesen
sein, welchen der h, Rupert um das Jahr 580 zu Negensburg/.
von der Abgötterei zum Christenthum bekehrt, hat. Dieser,
T h e o d o ist durch die Acten des h. Rupert und durch die.
kurzen Nachrichten eben so gewiß als der gleichzeitige Gqr i -
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bald I . und da er seine beiden Söhne T h e o d e b e r t und
G r i m o al d zu Nachfolgern in der Regierung gehabt, so muß
das bisherige Verzeichniß der ältesten Herzoge von Vaiern so
umgeändert werden, daß es unsenn Beweise von dem wahren
Zeitalter des h. Rupert, der Aussage der kurzen Nachrichten
wie der des Arnold von Vohburg und der Orä« lllieum clekline-
torum in dem ältesten Gedcnkbuche des Stiftes S t . Peter
vollkommen entspreche. Mag auch diese Umänderung Aufsehen
und Widersprüche erregen/ wir weichen kein Haarbreit von un-
serer Ucbcrzeugung, denn wir behaupten nichts, was nicht in
den ältesten einheimischen Documente« begründet ist.

Mögen immerhin die. Herzoge: Garibald I . , Tassilo I .
und Garibald I I . , die uns aus dem longobardischcn Geschichte
schrciber Paul Diakon bekannt sind, neben den ältesten Herzogen
von Baiern ihre Stelle behalten, nur sollen sie dem Herzog
Theodo I I I . , welchen der h. Rupert bekehrt und getauft hat
und seinen Söhnen als wahren Stammherzogen der Vaiern
den gebärenden' Vorrang lassen, dessen sie wahrlich lange
genug entbehren mußten.

Schon vor 70 Jahren haben die Vcnedictiner des Stiftes
S t . Peter zn Salzburg ausgesprochen: „ I n , so lange nicht
„die baier'schen Herzoge des Namens Theodo in solche Rich-
t igkeit gebracht worden'sind, daß auch keine Bischöfe und
„Aebbte, die die Kirche Salzburg legierten, dürfen ausge-
mustert werden, in so lange würden sie sich von ihrer eben
„nicht eingebildeten sondern dura) etliche hundert Jahre unan-
„gestrittencn uralten Tradition nicht abwendig machen lassen
„noch minder eines andern überreden." ^)

Ein wahres Wort zu seiner Zeit, jedoch bei dem Mangel
an gleichzeitigen und zuverlcißigcn Quellen leichter auszuspre-
chen, als zu vollbringen.

Unsere erste Abhandlung von 1831. S . i s .



Der longobardische Geschichtschreiber Paul Diakon gibt
weder ein vollständiges noch ein ununterbrochenes Verzeichniß
der baier'schcn Herzoge und berichtet von einem einzigen Thcodo,
welcher im Jahre 716 nach Rom gezogen und folglich der
letzte dieses Namens ist. >

Die einheimischen Chroniken, welche die Reihe der baier'-
schen Herzoge bei dem Jahr 508 mit einem Herzog Theodo
dem ersten dieses Namens beginnen, konnten von jeher wenig
Glauben finden, da die ältesten vow ihnen nicht über das
zwölfte Jahrhundert hinaufreichen; da ihren Angaben über das
Zeitalter des h. Rupert die Angaben des weit altern und
glaubwürdigcrn Paul Diakon von den Herzogen Garibald und
Tassilo entgegen stehen; da sie in ihren Aussagen nicht zusam»
men stimmen und auffallende Schwächen der Leichtgläubigkeit
und der Zeitrechnung enthalten. ^ .

Nur die Gewißheit über das Zeitalter des h. Rupert ist
es, welche uns auch Gewißheit über das Zeitalter seines Täuf-
lings Zhcodo verschafft. Das ist der erste und wichtigste Schritt
zur Richtigstellung der Theodonc.

Die Gewißheit über das Zeitalter des h. Rupert und seines
Täuflings Theodo führt uns zum richtigen Vcrständniß der Aus- -
sagen des räths lhaften Arnold von Vohburg so wie der Le-
bensgeschichten des l). Emmeram und des h. Korbinian von
dem -alten Bischof Aribo von Freising. Durch all dieses er-
hält die uralte Orä« (Weum lleslinctorum in dem ältesten Ge-
denkbuche des Stiftes S t . Peter ihre volle Aufklärung und
Wichtigkeit, wodurch der letzte Schritt zur Richtigstellung der
Theodone geschehen, wenn man sie mit den Aussagen der ein»
heimischen Chroniken über die ersten beiden Theodone verbindet.

Die Gewißheit über das wahre Zeitalter des h. Rupert
geht aber bestimmt und entscheidend aus seiner ä l tes ten

.Lebensgeschichte in Verbindung m i t den f a l z b u r g i -
schen kurzen Nachrichten hervor, wenn man die Reihe



der herzoglichen Wohlthäter für das nimmt, was sie ist, ' nicht
aber für eine genealogische Folge der Herzoge selbst. Daraus,
daß man die.se Reihe der Wohlthäter für eine genealogische
Folge der Herzoge selbst hielt und den übrigen Content, wor-
aus klar hervorgeht, daß die Reihe der Wohlthäter zwischen
Theodeber t und H u g ber t auf lange Zeit unterbrochen ist,
zu wenig bedachte und erwog, sind alle spätem Mißverständ-
nisse und Streitigkeiten entstanden, welche durch das- f a l -
sche Congestum eine E r f i n d u n g d e s z w ö l f t e n J a h r -
h u n d e r t s von einem he im l i chen F e i n d e des f l e i -
ß igen und f r o m m e n S c h ü l e r s des, E rzb ischo fs
E b e r h a r d I . nur zu reichliche Nahrung erhielt, indem man
nunmehr die kurzen Nachrichten für eine Bestätigung dessen
aufgenommen hat, was in dem anscheinend altern Cvngestum
enthalten ist.

Das ist unser Urtheil von dem Congestum und wir glauben
es so begründet zu haben, daß es nicht mehr bestritten werden
kann. Unverkennbar ist es das einzige salzburgische Docu-
ment, welches gegen die herrschende Tradition spricht und
zu diesem Widerspruche bestimmt und berechnet ist. Es ist
auch der wahren Tradition gefährlich genug geworden, denn
das erste Zeugniß, ' auf das sich unsere Gegner von jeher zuerst
berufen haben, ist das Congestum. Ohne diesem wäre nie
ein so langer Streit gegen das wahre Zeitalter des h. Rupert
möglich geworden, welcher Streit um so merkwürdiger ist, da
man sich in demselben gegen die Wahrheit entweder ganz,
falscher Zeugnisse oder nur mißverstandener bedient hat. Er-
wiesen falsche Zeugn i sse sind: das Congcstum, — das
von Hansiz aufgestellte und von Zierngibl bestätigte Verzeich-
niß der Herzoge von Vaiern vor Karls des Großen Zeit —
und jenes Verzeichniß eines unbekannten Negensburgers von
den ersten Nachfolgern des h. Rupert, wobei die drei Aebbte
ohne bischöfliche Würde ausgelassen sind. Mißverstandene
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Zeugnisse aber sind: die kurzen Nachrichten mch jene Aus-'
sage des Arnold von Vohburg, welcher aus Furcht die Wahr-
heit zu verbergen strebte und dadurch Vielen zum Falle ge-
worden, ist. * )

Das ist das Resultat unserer^nühevollen, vieljährigen M -
tcrsuchungen, welche wir in keiner andern Absicht unternommen
und fortgesetzt haben als die Wahrheit zu finden und dadurch
die Ehre Gottes zu befördern und in welchen uns das feste
Vertrauen Much gegeben, daß derjenige, welcher redlich nach
Wahrheit forscht,-sie auch gewiß finden werde.'

Kloster Mül ln zu Salzburg am 25. Sept. l840.

P. M i c h a e l F i l z .

S. erster Aufsaß S. 97 und ff.


